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A ALLGEMEINE ANGABEN ZUM NATIONALPARK UND ZUR  
NATIONALPARKREGION 

 

1. ABGRENZUNG UND LAGE IM RAUM 

 
Der Nationalpark Unteres Odertal liegt im Nordosten von Brandenburg unmittelbar an der 
Grenze zu Polen und umfasst Teile der Oderaue sowie die das Tal im Westen 
begrenzenden, teilweise bewaldeten Oderhänge. Das Gebiet erstreckt sich über rund 
50 km von Hohensaaten im Süden bis Staffelde im Norden. Seine maximale Breite 
beträgt lediglich ca. 5 km. Westlich dem Nationalpark vorgelagert findet sich als 
Pufferzone, das 17.774 ha umfassende Landschaftsschutzgebiet „Nationalparkregion 
Unteres Odertal“ (Verordnung vom 06.01.1998). 
 
Der Nationalpark Unteres Odertal ist Teil des grenzüberschreitenden Internationalparks 
Unteres Odertal. Auf polnischer Seite schließen sich der Landschaftsschutzpark Unteres 
Odertal (Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry) mit einer Fläche von 6.009 ha - dieser 
erstreckt sich bis vor die Tore von Stettin (Szczecin) - sowie der Zehdener Landschafts-
schutzpark (Cedynski Park Krajobrazowy) mit 30.850 ha Kernfläche und einer südlich 
angrenzenden Schutzzone von 53.100 ha an.  
 
Die genaue Lage und Abgrenzung des Nationalparks einschließlich der umgebenden  
polnischen Schutzgebiete und des LSG sind der Textkarte „Lage Nationalpark, 
angrenzende Landschaftsschutzgebiete/-parks“ zu entnehmen. 
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1.1 Größe und Flächenanteile, Zonierung  

 
Der Nationalpark Unteres Odertal umfasst eine Fläche von 10.418 ha. Davon sind ca. 
4.630 ha Nass- bzw. Flutungspolder, 1.748 ha Trockenpolder, ca. 2.200 ha Wald und ca. 
120 ha Trockenrasen. Der Anteil der Gewässer innerhalb der Polder beträgt 773,6 ha, 
wobei dieser stark von den jeweiligen Wasserständen abhängig ist (vgl. Kapitel 3.1.4). Die 
verbleibenden Flächen sind Bundeswasserstraßen, Bundesstraßen und sonstige Flächen 
wie z.B. Deiche und Gräben.  
 
50,1 % der Fläche des Nationalparks sind den Schutzzonen Ia und Ib zugeordnet. Dies 
entspricht einer Fläche von 5.219 ha. Die übrigen Bereiche mit einer Fläche von 
5.198,5 ha bilden die Schutzzone II. 
 
Die Flächen innerhalb der Schutzzone Ia sind bereits jetzt uneingeschränkt der natürli-
chen Entwicklung überlassen. Die Flächen der Schutzzone Ib sollen zukünftig, sobald die 
Eigentümer und die land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich Nutzungsberechtigten durch 
Bereitstellung angemessener Tauschflächen oder in Geld entschädigt worden sind, 
ebenfalls der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Solange gelten hier nutzungs-
spezifische Beschränkungen entsprechend der Festlegungen des Nationalparkgesetzes. 
Diese gelten generell und auf Dauer auch für die Schutzzone II. Die Abgrenzung der 
Schutzzonen zeigt die Textkarte „Schutzzonen“ (siehe auch Kartenbox 1).  
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1.2 Verwaltungsgliederung 

 
Der weit überwiegende Teil des Nationalparks ist administrativ dem Landkreis Uckermark 
zugeordnet. Ein flächenmäßig geringer Teil im Süden des Nationalparks gehört 
administrativ dem Landkreis Barnim an. Innerhalb des Landkreises Uckermark sind Teile 
der Verwaltungsbereiche der Städte Schwedt und Angermünde sowie der beiden Ämter 
Gartz und Oder-Welse in den Nationalpark einbezogen. Im Landkreis Barnim liegen Teile 
des Amtes Britz-Chorin-Oderberg innerhalb des Nationalparks. Diese umfassen Teile der 
Gemeinde Lunow-Stolzenhagen. Die Verwaltungsabgrenzungen des Nationalparks 
verdeutlicht die Textkarte „Verwaltungsgliederung“.  
 
Auf polnischer Seite grenzt die Woiwodschaft Westpommern (Województwo 
Zachodniopomorskie) mit der Hauptstadt Stettin (Szczecin) an das Gebiet des National-
parks an.  
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1.3 Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte  

 
Die Uckermark wurde bereits im 6. Jahrhundert von einem wendischen Volksstamm, den 
Ukranen (Uchri, Wucri) bewohnt. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts nahmen die 
Obotriten, um 1177 die pommerschen Herzöge die Uckermark in Besitz. 1250 wurde sie 
von den brandenburgischen Markgrafen Johann I und Otto III erworben, nach dem 
Aussterben der Askanier aber von Pommern und Mecklenburg besetzt. Bis 1472 haben 
Kurfürst Friedrich I von Brandenburg und Albrecht Achilles die Uckermark wieder mit der 
Mark vereinigt (AUTORENKOLLEKTIV 1885-1892). 
 
Das Tal der unteren Oder wurde seit Anfang des 12. Jahrhunderts von deutschsprachigen 
Siedlern kolonisiert. Entsprechend sind die am Rande des Odertals gelegenen 
Siedlungen überwiegend Gründungen aus dieser Zeit. Die Kolonisten lebten von Acker-
bau und Fischfang. Hugenottenfamilien, die als Flüchtlinge aus Frankreich kamen, 
brachten zu Beginn des 18. Jahrhunderts den Anbau von Tabak in das Gebiet und 
etablierte zusätzlich diesen Produktionszweig. 1911 gab es in Schwedt 10 Tabak und 10 
Zigarrenfabriken. Daneben wurden Zigarren auch in Heimarbeit gefertigt (WILKE 2003). 
 
Einschneidend für die Region waren die Folgen des 2. Weltkrieges. Noch im April 1945 
wurden zahlreiche Siedlungen zerstört. Besonders betroffen waren hiervon die Städte 
Schwedt und Gartz, die zu über 80 % zerstört wurden. Die Grenzziehung zwischen 
Deutschland und Polen entlang der Oder schnitt die Region von den östlich der Oder ge-
legenen Gebieten und Stettin ab.  
 
Entscheidend für die Nachkriegsentwicklung der Region war der Aufbau industrieller 
Produktionsstätten in Schwedt. Der Bau einer Papierfabrik begann 1959, der des 
Erdölverarbeitungswerkes 1960. Verbunden mit der Industrialisierung war die Errichtung 
großflächiger Wohngebiete. Der landschaftlich geprägte Charakter des unteren Odertals 
erhielt  
einen weithin sichtbaren industriell geprägten Gegenpol.  
 
Der Bevölkerungsrückgang nach der Wende bedingt den Rückbau von Teilen der Wohn-
komplexe in der Stadt Schwedt. Der Beitritt Polens zur EU 2004 eröffnet wieder 
Perspektiven für eine die Oder übergreifende Regionalentwicklung. 
 
Die Oderaue wies noch bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts eine lockere Bewaldung 
auf. Systematische Rodungen begannen erst unter Friedrich II und nach und nach 
entstanden Grünlandflächen, die bis zum Beginn der Eindeichungen in der Mitte des 
19. Jahrhunderts regelmäßigen Überflutungen unterlagen, so dass nur eine sporadische 
von Hochwässern stark beeinträchtigte Nutzung möglich war. Die frei zwischen den 
Talrändern mäandrierende Oder bildete ein weit verzweigtes Gewässernetz.  
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Abb. 1:   Schmettausches Kartenwerk, Brandenburg Sektion 52 (Ausschnitt),  

1767-1787; (im Original 1 : 25.000) 

Ab dem Jahr 1840 erfolgte die Anlage eines ersten Deiches am linken Stromufer von der 
Neuenhagener Höhe bei Hohenwutzen bis Stützkow sowie der Bau des Polderdeiches 
der Lunow-Stolper Niederung entlang des Vorflutkanals und des rechtsseitigen Haupt-
oderdeiches von Niederwutzen bis Bellinchen zur Einpolderung der Zehdener Niederung. 
Die Sommerpolder A und B entstanden zwischen 1892 und 1896 (WSA EBERSWALDE 

2010). Insbesondere zwischen 1904 und 1930 wurde auf Grundlage des Preußischen 
Gesetzes zur Verbesserung der Vorflut in der Unteren Oder vom 04.08.1904 das Gebiet 
wasserwirtschaftlich vollständig umgestaltet. Seinen natürlichen Charakter verlor es dabei 
weitgehend.  
 
Die Oder wurde unterhalb von Crieort bis zum Dammschen See zu einem mehr oder 
weniger geraden Stromlauf am östlichen Talrand zusammengefasst. Die Fließstrecken 
der Oder, die sich auf der westlichen Seite des Talrandes befanden, wurden unter 
Herstellung von zwei Durchstichen zwischen Criewen und Schwedt sowie zwischen alter 
Welse-mündung und Teerofenbrücke mit der Westoder im Norden und mit dem bereits 
bestehenden Vorflutkanal zwischen Hohensaaten und Criewen im Süden verbunden. Es 
entstand der Hohensaaten-Friedrichsthaler Kanal (heute Hohensaaten-Friedrichsthaler 
Wasserstraße). 
 
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Niederungsflächen von klein- und mittel-
bäuerlichen Betrieben als ein- bis zweischürige Wiesen bewirtschaftet. Mit Kollektivierung 
der Landwirtschaft in der DDR erfolgte eine Umstellung auf Großflächenbewirtschaftung 
verbunden mit einer Intensivierung der Grünlandwirtschaft. Ziel war es, die Erträge auf 
den Polderwiesen deutlich zu steigern, die Futterqualität zu verbessern und bei Hoch-
wässern die Produktionssicherheit zu gewährleisten (vgl. IUS 1998). Eine erneute 
Extensivierung der Nutzung setzte zu Beginn der 90er Jahre ein.  
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1.4 Grundlegende Strukturdaten  

 
Die Nationalparkregion liegt zum überwiegenden Teil im Landkreis Uckermark. Zur 
strukturellen Charakterisierung der Nationalparkregion werden daher, sofern nicht 
kleinräumiger auf Amt- und Gemeindeebene aufgeschlüsselte Daten vorliegen, die für 
den Landkreis Uckermark, verfügbaren Strukturdaten herangezogen.  
 
Der Landkreis Uckermark ist der nordöstlichste Landkreis im Land Brandenburg, er 
umfasst eine Fläche von 3.058 km². Der Schwerpunkt der Flächennutzung liegt in der 
Landwirtschaft. 63 % der Kreisfläche werden landwirtschaftlich genutzt (Quelle: 
http://www.uckermark.de/de/landwirtschaft). 
 
Kreisstadt ist die peripher gelegene Stadt Prenzlau mit 20.400 Einwohnern, einziger 
bedeutender industrieller Standort sowie größte Stadt und wirtschaftliches Zentrum ist 
Schwedt mit 35.162 Einwohnern (Stand 2008) (AMT FÜR STATISTIK BERLIN-BRANDENBURG, 
LANDESAMT FÜR BAUEN UND VERKEHR SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 

BERLIN, STATISTISCHES BUNDESAMT 2010). Mit ca. 5.300 ha liegen Teile der Stadt Schwedt 
sowie der Ortsteile Criewen, Zützen, Gatow, Hohenfelde und Vierraden innerhalb des 
Nationalparks. Dies entspricht ca. 26 % des Gemeindegebiets. Das Zentrum der Stadt 
Schwedt grenzt unmittelbar an den Nationalpark an. Rund um die PCK-Raffinerie und um 
die Papierwerke in Schwedt/Oder hat sich auf einer Fläche von 850 ha unmittelbar am 
Rande des Nationalparks ein Wachstumskern mit Brandenburg weiter Ausstrahlung 
gebildet.  
 
Mit einer Bevölkerungsdichte von ca. 43 Einwohnern/km² ist die Uckermark sehr dünn 
besiedelt (AMT FÜR STATISTIK BERLIN-BRANDENBURG, 2010). In der Nationalparkregion 
liegen die Bevölkerungsdichten zwischen 173 Einwohnern/km² in Schwedt und 18 
Einwohnern/km² im Ortsteil Schöneberg. (AMT FÜR STATISTIK BERLIN-BRANDENBURG, 
LANDESAMT FÜR BAUEN UND VERKEHR SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 

BERLIN, STATISTISCHES BUNDESAMT 2010). Der Landesdurchschnitt liegt bei 86 
Einwohnern/km² für Deutschland insgesamt bei 230 Einwohnern/km². Die Uckermark 
gehört damit zu den zehn am dünnsten besiedelten Landkreisen Deutschlands. Mehr als 
ein Viertel der insgesamt 131.100 Einwohner des Landkreises leben in Schwedt, zwei 
Drittel in den vie Einwohnern (fast zwei Fünftel aller Gemeinden) wohnen weniger als 7 % 
der Einwohner (LANDESAMT FÜR BAUEN UND VERKEHR 2009). 
 
Die Uckermark ist, ebenso wie die übrigen peripheren Räume Brandenburgs, mit 
erheblichen Einwohnerverlusten konfrontiert. Seit 1990 verlor die Uckermark über ein 
Fünftel ihrer Bevölkerung. Dies ist nach dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz der 
zweithöchste absolute und nach den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Prignitz 
auch der dritthöchste relative Einwohnerverlust eines Brandenburger Landkreises (nur die 
kreisfreien Städte Frankfurt, Cottbus und Brandenburg weisen noch höhere Verluste auf) 
(ebd. 2009). Die Stadt Schwedt verlor im Zeitraum zwischen 1990 und 2007 mehr als 
36 % ihrer Bevölkerung, Gartz 12 % und Mescherin 10 % (AMT FÜR STATISTIK BERLIN-
BRANDENBURG, LANDESAMT FÜR BAUEN UND VERKEHR SENATSVERWALTUNG FÜR 

STADTENTWICKLUNG BERLIN, STATISTISCHES BUNDESAMT 2010). Ursächlich für den 
Bevölkerungsrückgang sind zu einem Drittel die Geburtendefizite und zu zwei Dritteln die 
Wanderungsverluste.  
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Die aktuellen Bevölkerungsprognosen für Brandenburg für das Jahr 2030 weisen einen 
weiteren Rückgang um 26 % aus. Für die Stadt Schwedt wird ein Verlust von 36,2 %, für 
das Amt Oder Welse von 21,5 %, für das Amt Gartz von 16,8 % und für die Stadt 
Angermünde von 11,7 % prognostiziert (AMT FÜR STATISTIK BERLIN-BRANDENBURG, 
LANDESAMT FÜR BAUEN UND VERKEHR SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG 

BERLIN, STATISTISCHES BUNDESAMT 2010). „Im Unterschied zur bisherigen wird die 
zukünftige Entwicklung zu vier Fünfteln durch Geburtendefizite und nur zu einem Fünftel 
durch Wanderungsverluste verursacht. Die Altersstruktur wird sich weiter zulasten der 
Erwerbsfähigen (-17 %) und zugunsten der Senioren (+19 %) verändern. Die Stadt 
Schwedt/Oder, die einstmals „jüngste Stadt“ der DDR, wird im Jahr 2030 mit 43 % der 
Einwohner im Seniorenalter neben Wittenberge und Guben (je 47 %) zur „drittältesten 
Stadt“ Brandenburgs“ (LANDESAMT FÜR BAUEN UND VERKEHR 2009, 2). 
 
Als strukturschwacher Landkreis ist die Uckermark besonders stark von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Mit einer Arbeitslosenquote von 16,1 % weist der Landkreis Uckermark im Juli 
2010 die höchste Quote aller Kreise Brandenburgs auf. Der Durchschnittswert für das 
Land Brandenburg liegt bei 10,7 % (AMT FÜR STATISTIK BERLIN-BRANDENBURG 2010a). 
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B RECHTLICHE UND PLANERISCHE GRUNDLAGEN 

 

1. GESAMTPLANUNG 

 

1.1 Landesentwicklungsprogramm 

 
Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro) bildet den übergeordneten Rahmen der 
gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Die Fest-
legungen des LEPro beschränken sich auf raumbedeutsame Aussagen und sind als 
Grundsätze der Raumordnung ausgestaltet. Sie sind Grundlage für die Konkretisierung 
auf nachfolgenden Planungsebenen, insbesondere des Landesentwicklungsplans (LEP  
B-B) und der Regionalpläne. 
 
In Bezug auf die Kulturlandschaften und die Freiraumentwicklung formuliert das LEPro die 
folgenden Grundsätze:  
 
Kulturlandschaft 

1. Die Kulturlandschaft soll in ihrer Vielfalt erhalten und zur Stärkung der regionalen 
Identität und Wirtschaftskraft weiterentwickelt werden. Metropole, Städte und 
Dörfer sind wichtige Elemente der Kulturlandschaft. Historisch bedeutsame 
Kulturlandschaften sollen bewahrt und entwickelt werden. 

2. Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Entwicklung sollen die Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft, die touristischen Potenziale, die Nutzung 
regenerativer Energien und nachwachsender Rohstoffe in den ländlichen 
Räumen als Teil der Kulturlandschaft weiterentwickelt werden. 

3. Kulturlandschaften mit besonderem Handlungsbedarf sollen durch eine 
kooperative Regionalentwicklung auch länderübergreifend gestärkt und 
weiterentwickelt werden. 

 
Der Charakter der Kulturlandschaften wird maßgeblich von Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft geprägt und beeinflusst. Strukturveränderungen und Flächenansprüche 
ergeben sich verstärkt durch die Verschiebung der Primärproduktion von Nahrungsmitteln 
auf die Erzeugung regenerativer Energie (Windenergie, Solarenergie, Biomasse) und den 
Anbau nachwachsender Rohstoffe. Zunehmend müssen auch ökologische Leistungen wie 
die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Trinkwasserressourcen, der Erhalt der 
biologischen Vielfalt und Klimaschutzanforderungen erbracht werden. Nicht zuletzt 
besteht eine zunehmende Nachfrage nach touristisch attraktiven Erholungslandschaften 
und die Bereitstellung von touristischen Angeboten, beispielsweise in der Gesundheits-
wirtschaft.  
 
Die mit diesem Wandel verbundenen Chancen für die Diversifizierung der Einkommens-
verhältnisse der ländlichen Bevölkerung sollen effektiv genutzt werden. In diesem Sinne 
wird die Kulturlandschaftsentwicklung als eine Strategie zur Minderung von Struktur-
problemen vor allem in strukturschwachen Regionen Brandenburgs begriffen, die dazu 



Nationalpark Unteres Odertal – Nationalparkplan vom 19.08.2014 

Band 2 – Kapitel B 1.1  12 

beitragen soll, die regionalen Entwicklungspotenziale wirksamer auszuschöpfen und 
gleichzeitig die kulturlandschaftlichen Besonderheiten zu bewahren bzw. die 
Kulturlandschaften gezielt in Wert zu setzen. 
Regionale Akteure – auch gemeinsam mit Partnern aus Nachbarländern oder -staaten – 
können kooperative Prozesse initiieren und zu Trägern der angestrebten Entwicklung 
werden. Hierfür bieten sich die Entwicklungspotenziale der Großschutzgebiete als Modell- 
und Schwerpunktgebiete für eine nachhaltige Regionalentwicklung an. In diesen Gebieten 
kommt auch den Entwicklungspotenzialen von Städten mit historischen Stadtkernen und 
historischen Dorfensembles eine besondere Bedeutung zu. 
 
Neue Herausforderungen für die Entwicklung der Kulturlandschaften ergeben sich 
aufgrund des demographischen Wandels und der Zuwanderung ins Umland der Städte, 
insbesondere Berlins. Dies führt zu einer abnehmenden Bevölkerungsdichte vor allem in 
den peripher gelegenen ländlichen Teilräumen und einem anhaltenden Nutzungsdruck 
auf die suburbanen stadtnahen Landschaften. Bei diesen raumstrukturellen 
Veränderungen soll im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips die Balance zwischen 
ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Anforderungen der örtlichen 
Bevölkerung gefunden werden. 
 
Freiraumentwicklung 

1. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer 
Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert 
und entwickelt werden. Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung 
getragen werden. 

2. Die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere von 
großräumig unzerschnittenen Freiräumen, sollen vermieden werden. 
Zerschneidungswirkungen durch bandartige Infrastruktur sollen durch räumliche 
Bündelung minimiert werden.  

3. Die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und 
anderen Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind, sollen 
erhalten oder hergestellt werden. Siedlungsbezogene Freiräume sollen für die 
Erholung gesichert und entwickelt werden.  

4. Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozialen Funktionen sollen in 
einem Freiraumverbund entwickelt werden. 

5. Zum vorbeugenden Hochwasserschutz sollen Überschwemmungsgebiete 
erhalten und Rückhalteräume geschaffen werden. Die Wasserrückhaltung in 
Flusseinzugsgebieten soll verbessert werden. In Gebieten, die aufgrund ihrer 
topografischen Lage hochwassergefährdet sind, sollen Schadensrisiken 
minimiert werden (...). 

 
Die Vielfalt der unterschiedlichen Landschaftsräume dient der Sicherung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushalts und sie erfüllen die Bedürfnisse der Menschen nach Ruhe, 
Erholung und sportlichen Aktivitäten in der Natur und sind auch Grundlage für den 
Tourismus als wichtigem Wirtschaftszweig und Erwerbsquelle für Beschäftigte. Besonders 
die Gewässer und Gewässerränder haben einen hohen Erlebniswert und sind für die 
Erholung in der Landschaft besonders geeignet. Demzufolge soll ihre öffentliche 
Zugänglichkeit und Erlebbarkeit ermöglicht werden, sofern fachrechtliche Bestimmungen 
(z.B. Trinkwasserversorgung, Naturschutz) nicht entgegenstehen. Eine hohe Bedeutung 
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hat daher auch die Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur als Grundlage von 
integrierten Konzepten für eine naturverträgliche Erholungsnutzung.  
 
Das großräumig übergreifende Freiraumverbundsystem dient der Vernetzung besonders 
hochwertiger Freiräume. In der Gebietskulisse des Freiraumverbunds ist es erforderlich, 
die ökonomischen, ökologischen und sozialen Freiraumfunktionen miteinander zu 
harmonisieren. Flächeninanspruchnahmen sowie Stör- und Barrierewirkungen können auf 
diese Weise minimiert werden. Die Hochwertigkeit ergibt sich aufgrund ihrer reichen 
Naturausstattung, ihres Wasserreichtums, ihrer besonderen Naturhaushalts- und 
Lebensraumfunktionen oder ihrer Bedeutung zur Sicherung der biologischen Vielfalt. Dies 
betrifft naturschutzrechtlich gesicherte Gebiete wie die Naturschutzgebiete und den 
Nationalpark Unteres Odertal sowie das Biotopverbundsystem. Eine besondere 
Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem europäischen Schutzgebietssystem 
Natura 2000 zu. Für die von den Ländern Berlin und Brandenburg gemeldeten 
Europäischen Vogelschutz- und FFH-Gebiete gilt generell ein strenges 
naturschutzrechtliches Schutzregime. Durch eine möglichst weitgehende Einbindung der 
Gebiete in einen Freiraumverbund wird die Kohärenz von Natura 2000 verbessert und 
den Anforderungen des Artikels 10 der FFH-Richtlinie Rechnung getragen. Die 
Einbindung von Ergänzungs- und Verbindungsflächen mit hohem Entwicklungspotenzial 
sowie natürlicher Überschwemmungsgebiete der Flüsse in das Verbundsystem steigert 
seine Gesamtwirkung. 
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1.2 Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg  

 
Der Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg (LEP B-B) trifft Aussagen zu raum-
bedeutsamen Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in 
Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes 
beeinflusst wird, als Rechtsverordnung der Landesregierungen mit Wirkung für das 
jeweilige Landesgebiet. Der LEP B-B konkretisiert die Vorgaben des LEPro inhaltlich und 
räumlich.  
 
Im LEP B-B werden hochwertige Freiräume mit besonders bedeutsamen Funktionen zu 
einem Freiraumverbund zusammengefasst. Die großräumig übergreifende Struktur des 
Freiraumverbundes bildet das Grundgerüst für den Ressourcenschutz im gemeinsamen 
Planungsraum. Der Freiraumverbund soll auch in seiner Funktion für den Landschafts-
wasserhaushalt sowie als natürliche Senke für klimaschädliche Gase – d. h. deren 
Bindung in Biomasse – besonders vor raumbedeutsamen Inanspruchnahmen geschützt 
werden. 
 
Der Nationalpark und Teile der Nationalparkregion sind als Bestandteil des Freiraum-
verbundes dargestellt. Darüber hinaus ist der Bereich des Nationalparks als 
kulturlandschaftlicher Handlungsraum mit der Bezeichnung „Unteres Odertal“ sowie als 
Risikobereich Hochwasser dargestellt.  
 
Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten werden. Bei Planungen 
und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, kommt den 
Belangen des Freiraumschutzes eine hohe Bedeutung zu. Bei der Entwicklung neuer 
Siedlungsflächen soll die Inanspruchnahme von Freiraum minimiert werden. Der in der 
Festlegungskarte 1 des LEP B-B dargestellte Freiraumverbund ist zu sichern und in 
seiner Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Raumbedeutsame Inanspruchnahmen und 
Neuzerschneidungen durch Infrastrukturtrassen, die die räumliche Entwicklung oder 
Funktion des Freiraumverbundes beeinträchtigen, sind im Freiraumverbund regelmäßig 
ausgeschlossen. 
Kulturlandschaften sollen auf regionaler Ebene identifiziert und Leitbilder zu ihrer Weiter-
entwicklung formuliert werden. Durch eine regionale Vernetzung kulturlandschafts-
relevanter Steuerungsansätze und unter Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements 
sollen Strategien und Entwicklungskonzepte für die kulturlandschaftlichen 
Handlungsräume erarbeitet und umgesetzt werden.  
 
Die Darstellung des Risikobereiches Hochwasser dient im Sinne des Vorsorgeprinzips der 
Kennzeichnung der Flächen, die im Rahmen der Fachplanung durch Deichbau zu 
schützen oder als Retentionsbereiche zu sichern sind oder die bei Versagen von 
Hochwasserschutzanlagen überflutet werden können. 
 
Die Nationalparkstadt Schwedt ist als Mittelzentrum dargestellt.  
 
Die Abb. 2 zeigt die Einbindung des Nationalparks in den landesweiten Freiraumverbund.  
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Abb. 2:   Raumordnerisches Leitbild Brandenburg mit Darstellung der Lage des 

Nationalparks im landesweiten Freiraumverbund  
(Quelle: LEP B-B 2009) 
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1.3 Regionalplan Planungsregion Uckermark-Barnim 

 
„Die Regionalplanung stellt die überörtliche, überfachliche und zusammenfassende 
Landesplanung im Gebiet einer Region dar, dabei geben die Regionalpläne den Rahmen 
sowie die Grundsätze und Ziele der Raumordnung vor. Sie sind aus dem gemeinsamen 
Landesentwicklungsprogramm und dem gemeinsamen Landesentwicklungsplan (LEP  
B-B) zu entwickeln und vertiefen die Grundsätze und Ziele der Raumordnung. Sie 
konkretisieren diese für die jeweiligen Regionen zur Sicherung und Entwicklung der 
natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. 
(http://www.uckermark-barnim.de/regionalplan.html)“. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) sind bei 
 

1. raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen, 

2. Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen, 

3. Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts, die der 
Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der 
Planfeststellung bedürfen, die Ziele der Raumordnung zu beachten sowie 
Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

 
Der Teilregionalplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ berücksichtigt 
sowohl in seiner in Kraft getretenen als auch in seiner Entwurfsfassung (Verfahrensstand: 
Bestätigung des überarbeiteten Kriterienkatalogs in der 24. Regionalversammlung am 
06. Februar 2012 und der 25. Regionalversammlung am 10. Dezember 2012) eine Reihe 
von Tabu- und Restriktionskriterien zur Festlegung von Eignungsgebieten 
Windenergienutzung. Zu den Tabukriterien und damit Ausschlussflächen für 
Windenergienutzung zählt z.B. der Nationalpark Unteres Odertal. Zu den 
Restriktionskriterien und damit restriktiv wirkenden Belangen zählt u.a. das LSG 
Nationalparkregion Unteres Odertal. 
 
Der aktuelle Planungsstand zur Ausweisung von Windeignungsgebieten im 
Teilregionalplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ findet sich in der 
Textkarte im Band 2, Abschnitt B, Kapitel 4.8.8 „Energiegewinnung“. 
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1.4 Flächennutzungsplanung 

 
Rechtskräftige Flächennutzungspläne (FNP) liegen für das Amt Angermünde (AMT 

ANGERMÜNDE LAND 1998) und für das Amt Gartz (2002) vor. Die Stadt Schwedt hat 
keinen rechtskräftigen FNP. Es liegt lediglich ein Entwurf aus dem Jahre 2001 vor. Dieser 
ist veraltet, da er sich auf die Verwaltungsgrenzen vor der Gemeindereform bezieht.  
 
Bauliche Entwicklungen im Umfeld des Nationalparks sind in den Städten Schwedt, 
Angermünde und Gartz vorgesehen.  
 
In Schwedt betrifft dies die weitere bauliche Entwicklung im Industriegebiet Hafen mit 
einer Fläche von 25 ha. Das Bebauungsplanverfahren hierfür ist bereits abgeschlossen, 
eine bauliche Entwicklung steht noch aus. Zudem soll der Wasserwanderstützpunkt des 
Wassersportvereins Schwedt umgebaut werden, um Wasserwanderern bessere Unter-
künfte und Versorgung anbieten zu können. Die Baumaßnahmen sollen bis 2013 dauern. 
Zukünftig ist auch an die Errichtung weiterer Steganlagen gedacht, konkrete Planungen 
liegen hierfür noch nicht vor.  
 
Entsprechend dem Nationalparkgesetz ist der Neubau der B 166n zulässig. Konkrete 
Planungen bestehen hierfür nicht. Die Stadt Schwedt befürwortet den Bau mit dem Ziel 
einer verkehrlichen Entlastung der Innenstadt und der Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Stadt. 
 
Im Ortsteil Criewen ist in Verbindung mit der Unternehmensflurbereinigung ein Boots-
anleger für Fahrgastschiffe geplant, der im Rahmen des Wege- und Gewässerplans 
realisiert werden soll.  
 
Die SVV der Stadt Angermünde hat mit Beschluss Nr. BV-0039/2009 vom 01.04.2009 den 
Teil-Flächennutzungsplan der Stadt Angermünde als gemeinsamer Flächennutzungsplan 
der Gemeinden des Amtes Angermünde-Land in der Fassung der 1. Änderung für den 
Ortsteil Stolpe zur Darstellung der Flächen für das Vorhaben „Filmpark Stolpe“ 
beschlossen. Der Geltungsbereich erstreckt sich auf Flurstücke 327, 328 und 329 der Flur 
1 der Gemarkung Stolpe. Der Teil-Flächennutzungsplan wurde mit Schreiben vom 
13.05.2009, Az.: 631-02/2009 durch die Genehmigungsbehörde LK UM genehmigt. 
 
In Gartz ist, angrenzend an den Sportplatz, die Errichtung eines Campingplatzes geplant. 
Hierfür wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die seit Anfang 2011 vorliegt.  
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2. LANDSCHAFTSPLANUNG 

 

2.1 Landschaftsprogramm Brandenburg 

 
Im Folgenden werden die im Landschaftsprogramm aus landesweiter Sicht formulierten 
Ziele und Maßnahmen wiedergegeben, zu deren Umsetzung der Nationalparkplan einen 
Beitrag leisten kann (vgl. MLUR 2000).  
 

• Erhalt der Kernflächen des Naturschutzes. Hierzu gehören 

- die festgesetzten und im Unterschutzstellungsverfahren befindlichen Natur-
schutzgebiete, 

- die gemeldeten FFH-Gebiete, 

- das Gebiet des Nationalparks Unteres Odertal, 

- die landesweit für den Arten- und Biotopschutz besonders wertvollen Bereiche 
wie die Schwerpunkte des Wiesenbrüterschutzes und naturnahe 
Hochwaldbestände mit Vorkommen der gefährdeten Großvogelarten sowie 
großflächig besonders geschützte Biotope wie z.B. Magerrasen.  

• Erhalt großräumiger störungsarmer Landschaftsräume und der an diese 
gebundenen Arten z.B. Seeadler und Schwarzstorch.  

• Entwicklung großräumiger Niedermoorgebiete und Auen. 

• Entwicklung umweltgerechter Nutzungen in Land-, Forst-, Wasser- und 
Fischereiwirtschaft. 

• Entwicklung eines landesweiten Schutzgebietssystems 

- in ausreichender Größe und Vernetzung, 

- unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung und Nutzungsvielfalt, 

- unter Beachtung ihrer Repräsentanz in den naturräumlichen Regionen, 

- in ihren über die Landesgrenze reichenden natürlichen Bezügen und 

- als Beitrag für ein europaweites Verbundsystem. 

• Aufbau des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und Sicherung der 
Lebensräume von FFH-Arten wie Großer Feuerfalter, Rotbauchunke, Fischotter, 
Heldbock, Hirschkäfer und Grüne Keiljungfer. 
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Schutzgutbezogen werden die folgenden Ziele formuliert:  
 
Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften  

• Schutz insbesondere folgender Lebensräume: 

- große zusammenhängende, gering zerschnittene und dünn besiedelte 
störungsarme Landschaften u.a. als Lebensräume der an diese Räume 
gebundenen Tierarten wie z.B. Schwarzstorch, Seeadler, Schreiadler, Fisch-
adler, Rothirsch und Fischotter, 

- Sicherung der Schwerpunktgebiete zum Wiesenbrüterschutz durch den Erhalt 
der Grundwasser- und Überflutungsverhältnisse und extensiver Grünland-
nutzung, 

- weiträumig erhaltene Flussauen wie die Untere Oder mit ihrer 
charakteristischen Tier- und Pflanzenausstattung, 

- international bedeutende Feuchtgebiete als Rastplätze für Zugvögel wie 
Kraniche, Limikolen und Wasservogelarten. 

• Durchführung spezieller Maßnahmen zur Bestandssicherung von Arten  

- insbesondere für Fischotter, Weißstorch, Rotbauchunke, Schwarzstorch, 
Fisch- und Seeadler, Kranich, Brutvögel der Röhrichte wie Drosselrohrsänger, 
Schilfrohrsänger, Rohrweihe und Große Rohrdommel. 

• Schutz besonders gefährdeter Biotope  

- insbesondere auch Feuchtwiesen und Quellen. 
 
Bodenschutz 

• Schutz überwiegend naturnaher Auenböden, 

• Schutz bzw. Regeneration der Moorböden als wertvolle Naturkörper, Wasser- 
und Stoffspeicher, 

• Erhalt und Regernation grundwasserbeeinflusster Mineralböden der 
Niederungen. 

 
Schutz des Grund- und Oberflächenwassers 

• Sicherung der Retentionsfunktion der großen Niederungsgebiete, 

• Erhalt des Grundwasserneubildungsvermögens, 

• Vermeidung und Verminderung der stofflichen Belastungen der Oberflächen-
gewässer, 

• Erhalt bzw. Wiederherstellung der natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit der 
Fließgewässer, 

• Schutz und Entwicklung eines naturnahen Fließgewässersystems einschließlich 
der Niederungen, 

• Schutz der Verbindungsgewässer u.a. die Oder als Bestandteil des Fließ-
gewässerschutzsystems. 
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Landschaftsbild 

• Erhalt und Entwicklung des regionstypischen Landschaftsbilds, 

• Aufwertung des Landschaftsbildes in strukturarmen Agrar- und Forstgebieten, 

• in Niederungsbereichen Erhalt und Entwicklung des natürlichen Meso- und 
Mikroreliefs, der Grünlandbereiche, der Randzonen der Fließgewässer sowie von 
Gehölzstrukturen, 

• Entwicklung naturnaher Waldränder. 
 
Erholung 

• Erhaltung und Entwicklung der Erlebniswirksamkeit der Landschaft in ihrer 
regionaltypischen Ausprägung, 

• Sicherung des Erlebnisreichtums der Gewässer und umweltschonende Lenkung 
der Erholungsnutzung. 
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2.2 Landschaftsrahmenplanung  

 
Ein Landschaftsrahmenplan (LRP) liegt für den Landkreis Uckermark vor (LANDKREIS 

UCKERMARK 2004). Das Planwerk entstand durch die Zusammenführung der Landschafts-
rahmenplanentwürfe für die Region Prenzlau (Altkreis Prenzlau ohne Flächen der 
Großschutzgebiete), das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, den Nationalpark 
Unteres Odertal, den Bereich Angermünde-Schwedt, den Naturpark Uckermärkische 
Seen und den Bereich Templin. 
 
Die Ziele und Maßnahmen des LRP für den Landkreis Uckermark werden, sofern sie für 
den Nationalpark zutreffen, im Folgenden aufgeführt.  
 
Arten und Lebensgemeinschaften 

• Totalreservate werden einer eigendynamischen Entwicklung überlassen. 

• Die natürlichen Tier- und Pflanzengesellschaften der Gewässer und ihrer 
Uferzonen werden gesichert und vor Beeinträchtigungen bewahrt.  

• Röhrichte werden als wertvolle und schützenswerte Lebens- und Tierwander-
räume im Gewässerbiotopverbund erhalten. 

• Die Moore sind als Lebensraum vieler vom Aussterben bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten sowie als Filter und Puffer im Naturhaushalt zu erhalten und zu 
pflegen. 

• Naturnahe Waldgesellschaften werden als seltene und schutzbedürftige 
Lebensräume in ihrem gesamten Bestand erhalten. 

• Bruch-, Au- und Feuchtwälder werden als seltene grundwassernahe Lebens-
räume gefördert. 

• Die Feuchtwiesenbereiche werden als Lebensraum vieler vom Aussterben 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten erhalten und gepflegt. 

• Trockenrasen und Laubgebüsche trockenwarmer Standorte werden als seltene 
und schutzbedürftige Lebensräume erhalten. 

• Die gliedernden Kleinstrukturen der offenen Feldflur werden als wertvolle 
Lebensräume und Trittsteinbiotope erhalten. 

• Die Alleen werden in ihrem derzeitigen Umfang erhalten. 

• Das verzweigte Niederungssystem wird zu einem Gerüst der regionalen und 
überregionalen Biotopvernetzung entwickelt. 

• Die Lebensraumfunktion der anthropogen beeinträchtigten Gewässer - 
Schwedter Querfahrt, Karpfenteiche, Teile der Hohensaaten-Friedrichsthaler 
Wasserstraße, Poldergewässer - ist zu verbessern. 

• Die Laub- und Laubmischforsten mit überwiegend einheimischen Baumarten 
werden zu naturnahen Wälder entwickelt (Gellmersdorfer Forst, Waldgebiet bei 
Criewen, Gartzer Bürgerheide, Waldgebiete bei Gartz und Mescherin). 

• Die nicht standortgerechten Forste werden langfristig in Anlehnung an die 
heutige potentielle natürliche Vegetation umgewandelt (Nadelholzforsten im 
Gellmersdorfer Forst (Nordteil), Teile bei Criewen und in der Gartzer 
Bürgerheide). 
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• Die Waldaußenränder werden zu struktur- und artenreichen Übergangsbereichen 
ausgebildet. 

 

Boden 

• Die Auenböden des Odertals werden als charakteristische Standorte mit 
schwankenden Grundwasserständen und regelmäßiger bis periodischer 
Überflutung erhalten. 

• Die Moore sind in ihrer Filter- und Pufferfunktion zu erhalten. 

• Geologische Sonderformen werden als regional seltene Standorte erhalten. 

• Durch standortangepasste Bodennutzung ist die Leistungsfähigkeit der Boden-
funktionen zu verbessern und das Beeinträchtigungsrisiko zu verringern. 

• Die Standortbedingungen für Niedermoorböden sind zu verbessern.  

 
Wasser 

• Die Niederungen werden als natürliche Retentionsräume erhalten. 

• Gebiete mit hoher Grundwasserneubildung sind zu sichern. 

• Das Grundwasserdargebot, besonders das zur Trinkwasserversorgung 
geeignete, wird nachhaltig gesichert. 

• Die Waldflächen werden zur Sicherung ihres Wasserrückhaltevermögens und 
des Grundwasserschutzes in ihrem Bestand erhalten. 

• Die Gewässergüte der Fließgewässer soll im Minimum die Gewässergüteklasse 
III (mäßig belastet) erreichen. 

• Der anthropogen bedingte Nährstoffeintrag in die Standgewässer ist zu 
verringern.  

• Die Erholungsnutzung an Gewässern ist so zu gestalten, dass Gewässerqualität 
und Ufer weitestgehend geschont werden. 

 
Klima und Luft 

• Freiflächen, die für die Durchlüftung der Siedlungsräume von besonderer 
Bedeutung sind, sind zu erhalten. 

 
Landschaftsbild 

• Weitgehend unzerschnittene und damit gering belastete Landschaftsräume 
werden als Voraussetzung für die landschaftsbezogene, ruhige Erholung 
gesichert. 

• Das abschnittsweise noch naturnahe Erscheinungsbild der Fließ- und Stand-
gewässerstrukturen wird erhalten und gesichert. 

• Die Grünlandnutzung wird als Element der landschaftlichen Eigenart erhalten. 

• Die für das Natur- und Landschaftserleben bedeutsamen Waldstrukturen werden 
erhalten und gesichert. 

• Das Landschaftsbild gliedernde und belebende Elemente sind zu erhalten. 

• Markante Reliefausprägungen sowie für die Landschaftsgenese bedeutsame 
geomorphologische Sonderformen werden als Bestand der landschaftlichen 
Vielfalt erhalten. 
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• Die kulturhistorisch bedeutsamen, teilweise denkmalgeschützten Gutsanlagen 
und Dorfformen werden in ihrem ortsbildtypischen Strukturen erhalten und 
gesichert (z.B. Siedlungen Stolpe, Stützkow, Criewen, Zützen, Gartz, Staffelde). 

• Zeugnisse historischer und traditioneller Kulturlandschaften werden erhalten und 
gesichert. 

• Die Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Landschaftsräumen mit Bedeutung für 
das Natur- und Landschaftserleben wird verbessert und so gelenkt, dass 
Nutzungskonflikte vermieden werden. 

• Visuelle und akustische Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes/-erlebens 
sind zu vermindern. 

 



Nationalpark Unteres Odertal – Nationalparkplan vom 19.08.2014  

Band 2 – Kapitel B 3.1  24 

3. NATURSCHUTZ 

 

3.1 Naturschutz international 

 
3.1.1 Natura 2000-Gebiete 
 
Natura 2000 wurde als europaweites Schutzgebietsnetz zur langfristigen Sicherung 
wertvoller Landschaften und zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten entwickelt.  
 
Das Natura 2000-Schutzgebietsnetz besteht aus besonderen Schutzgebieten nach der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, RL 92/43/EWG) und nach der Vogel-
schutzrichtlinie (RL 79/409/EWG). FFH-Gebiete (Special Areas of Conservation = SAC-
Gebiete) dienen dem Schutz der natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie der 
Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und haben den Fortbestand oder 
gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser 
natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbrei-
tungsgebiet zu gewährleisten (Artikel 3 der Richtlinie). 
 
Die Europäischen Vogelschutzgebiete (Special Protected Areas = SPA-Gebiete) dienen 
gemäß der Vogelschutzrichtlinie der Erhaltung sämtlicher wildlebender europäischer 
Vogelarten. Hierfür sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um für alle Vogelarten 
eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu 
erhalten oder wieder herzustellen. Auf die in Anhang I der Richtlinie aufgeführten Arten 
sind zudem besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, 
um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 
Entsprechende Maßnahmen sind für die nicht in Anhang I aufgeführten, regelmäßig 
auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser-, Überwinterungs-
gebiete und Rastplätze zu treffen (Artikel 3 und 4. der Vogelschutzrichtlinie). 
 
Die Abgrenzung des FFH-Gebiets „Unteres Odertal“ entspricht weitestgehend der 
Abgrenzung des Nationalparks. Ausgenommen ist eine Teilfläche nördlich der Schwedter 
Querfahrt. Der Korridor diente ursprünglich als Suchraum in Verbindung mit der Planung 
der B166n. Die Fläche des FFH-Gebiets beträgt 10.056 ha und ist damit um 362 ha klei-
ner als der Nationalpark. Die Tab. 1 zeigt die Lebensraumtypen und Arten, die gemäß 
dem NatPUOG vom 09. November 2006 innerhalb des FFH-Gebiets zu erhalten sind. 
Zwei der im Nationalparkgesetz genannten FFH-LRT (LRT 9150 und LRT 91G0*) konnten 
bei der Biotopkartierung nicht nachgewiesen werden (vgl. Kapitel 3.1.3.1 zu Anzahl und 
Verteilung der FFH-Lebensraumtypen). Ebenso konnten nicht alle im Nationalparkgesetz 
verzeichnete Arten des Anhang II bestätigt werden (vgl. Kapitel 3.5 Fauna). 
 
Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe zur Erarbeitung des Nationalparkplanes lagen die 
Managementpläne für benachbarte FFH-Gebiete noch nicht in einer bestätigten Fassung 
vor oder waren noch nicht beauftragt. 
 
Aus diesem Grund werden im Zuge der Fortschreibung des Nationalparkplanes bis zu 
diesem Zeitpunkt vorliegende Managementpläne von Schutzgebieten, die im 
ökologischen bzw. naturräumlichen Verbund mit dem Nationalpark liegen, gesichtet.  
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An zahlreichen Treffen der regionalen Arbeitsgruppen zur FFH-Managementplanung 
nahmen Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung teil und sind auch aktuell in die laufende 
Erarbeitung der Pläne intensiv einbezogen.  
 
Auf diese Weise können für den Nationalpark wesentliche Aspekte wie beispielweise 
Vernetzung und genetischer Austausch, Ansprüche wandernder Tierarten, Flugkorridore 
von Vögeln u.ä. Berücksichtigung finden. 
 
Nachstehende FFH-Gebiete, deren Managementpläne zur Zeit erarbeitet werden, haben 
naturräumliche und/oder ökologische Beziehungen zum Nationalpark Unteres Odertal: 
 

• FFH-Gebiet „Eichwald und Buschmühle“ 

• FFH-Gebiet „Felchowseegebiet“ 

• FFH-Gebiet „Felchowseegebiet Ergänzung“ 

• FFH-Gebiet „Koppelberg Alt Galow (Westteil)“ 

• FFH-Gebiet „Lunower Hölzchen“ 

• FFH-Gebiet „Mittlere Oder“ 

• FFH-Gebiet „Müllerberge“ 

• FFH-Gebiet „Oderaue Genschmar“ 

• FFH-Gebiet „Oderaue Kienitz“ 

• FFH-Gebiet „Oderberge Lebus“ 

• FFH-Gebiet „Oderbruchrand Bad Freienwalde“ 

• FFH-Gebiet „Oder-Neiße Teilgebiet Oder“ 

• FFH-Gebiet „Oder-Neiße Ergänzung Teile MOL und FFO“ 

• FFH-Gebiet „Odervorland Gieshof“ 

• FFH-Gebiet „Oderwiesen am Eichwald“ 

• FFH-Gebiet „Oderwiesen nördlich Frankfurt(Oder)“ 

• FFH-Gebiet „Randowhänge bei Schmölln“ 

• FFH-Gebiet „Randow-Welse-Bruch“ 

• FFH-Gebiet „Salveytal“ 

• FFH-Gebiet „Schwarzer Tanger“ 

• FFH-Gebiet „Silberberge“ 

• FFH-Gebiet „Stettiner Berge“ 

• FFH-Gebiet „Trockenrasen am Oderbruch“ 

• FFH-Gebiet „Trockenrasen Geesow“ 

• FFH-Gebiet „Trockenrasen Groß Pinnow“ 

• FFH-Gebiet „Trockenrasen Schildberge“ 

• FFH-Gebiet „Welsetalhänge bei Kunow“ 

 
Der derzeit bearbeitete Pflege- und Entwicklungsplan für das benachbarte 
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin wird bei Fortschreibung des Nationalparkplanes 
ebenfalls berücksichtigt. 
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Tab. 1: Lebensraumtypen und Arten im FFH-Gebiet „Unteres Odertal“ 

Landes 
Nr. 

EU-Nr. Name Gebiets-
größe 
[ha] 

Lebensraumtypen, Anhang I Arten, Anhang II 

150 DE  
2951-302 

Unteres 
Odertal 

10.056 3150  Natürliche eutrophe Seen mit einer  
Vegetation des Magnopotamions  
oder Hydrocharitions 

3260  Flüsse der planaren bis montanen Stufe 
mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitricho-Batrachion 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit 
Vegetation des Chenopodion rubri p.p. 
und des Bidention p.p 

6120*  Trockene, kalkreiche Sandrasen 

6210*  Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia)(besondere Bestände mit  
bemerkenswerten Orchideen) 

6240* Subpannonische Steppen-Trockenrasen 

6430  Feuchte Hochstaudenfluren der planaren 
und montanen bis alpinen Stufe 

6440 Brenndolden-Auenwiesen  
(Cnidion dubii) 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald  
(Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald  
(Asperulo-Fagetum) 

9150 Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-
Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

 

Biber (Castor fiber),  

Fischotter (Lutra lutra), 

Teichfledermaus (Myotis dasycneme),  

Großes Mausohr (Myotis myotis),  

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus),  

Rotbauchunke (Bombina bombina), 

Rapfen (Aspius aspius),  

Steinbeißer (Cobitis taenia), 

Goldsteinbeißer (Sabane-jewia balcanica),  

Weiß-flossengründling (Gobio alpipinnatus),  

Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 

Meerneunauge (Petromyzon marinus),  

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),  

Bitterling (Rhodeus amarus),  

Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), 

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior),  

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana),  

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia),  

Eremit (Osmoderma eremita),  

Heldbock (Cerambyx cerdo),  

Hirsch-käfer (Lucanus cervus). 
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Landes 
Nr. 

EU-Nr. Name Gebiets-
größe 
[ha] 

Lebensraumtypen, Anhang I Arten, Anhang II 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 
Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  
(Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder  
(Tilio-Acerion) 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior oder Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 

91G0* Pannonische Wälder mit Quercus petraea 
und Carpinus betulus 

Quelle: Standard-Datenbogen DE2951302, die Angaben zu Lebensraumtypen und Arten folgen dem Nationalparkgesetz vom 09. November 2006 

kursiv: Lebensraumtypen bzw. Arten konnten im Rahmen der Erhebungen für den Nationalparkplan nicht bestätigt werden (vgl. Kapitel 3.5 Fauna)  
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Das SPA-Gebiet Unteres Odertal beinhaltet das Gebiet des Nationalparks sowie zusätz-
lich die beiden Naturschutzgebiete Felchowseegebiet und Landiner Haussee. Das Gebiet 
umfasst eine Fläche von 11.775 ha. Unmittelbar nord-westlich an das SPA-Gebiet 
Unteres Odertal grenzt das SPA-Gebiet Randow-Welse-Bruch mit einer Fläche von 
32.180 ha. Im Süden des Nationalparks schließt sich das SPA-Gebiet Mittlere 
Oderniederung mit einer Fläche von 31.717 ha an. Für das SPA-Gebiet Unteres Odertal 
wertgebende Arten, die im Anhang I der Richtlinie geführt werden, zeigt die Tab. 2.  
 
Tab. 2:  Anhang I - Arten im SPA-Gebiet „Unteres Odertal“ (DE 2951-401) 

Wissenschaftlicher 
Name  

Deutscher Name  Wissenschaftlicher 
Name  

Deutscher Name  

Acrocephalus  
paludicola 

Seggenrohrsänger Pernis apivorus Wespenbussard 

Alcedo atthis Eisvogel Philomachus pugnax Kampfläufer 

Anthus campestris Brachpieper Porzana parva Kleines Sumpfhuhn 

Aquila pomarina Schreiadler Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn 

Asio flammeus Sumpfohreule Sterna albifrons Zwergseeschwalbe 

Botaurus stellaris Rohrdommel Sterna hirundo Flussseeschwalbe 

Chlidonias hybridus* Weißbart-Seeschwalbe Sylvia nisoria Sperbergrasmücke 

Chlidonias niger Trauerseeschwalbe Tringa glareola* Bruchwasserläufer 

Ciconia ciconia Weißstorch Anser erythropus* Zwerggans 

Ciconia nigra Schwarzstorch Aythya nyroca Moorente 

Circus aeruginosus Rohrweihe Bubo bubo Uhu 

Crex crex Wachtelkönig Branta ruficollis* Rothalsgans 

Cygnus cygnus Singschwan Circus cyaneus* Kornweihe 

Dendrocopos medius Mittelspecht Falco columbarius* Merlin 

Dryocopus martius* Schwarzspecht Falco peregrinus Wanderfalke 

Ficedula parva* Zwergschnäpper Gallinago media* Doppelschnepfe 

Grus grus Kranich Gavia arctica* Prachttaucher 

Haliaeetus albicilla Seeadler Gavia stellata* Sterntaucher 

Ixobrychus minutus Zwergdommel Larus  
melanocephalus* 

Schwarzkopfmöwe 

Lanius collurio Neuntöter Larus minutus* Zwergmöwe 

Lullula arborea Heidelerche Limosa lapponica* Pfuhlschnepfe 

Luscinia svecica Blaukehlchen Phalaropus lobatus* Odinshühnchen 

Mergus albellus* Zwergsäger Podiceps auritus* Ohrentaucher 

Milvus migrans Schwarzmilan Sterna caspia* Raubseeschwalbe 

Milvus milvus Rotmilan Sterna paradisaea* Küstenseeschwalbe 

Pandion haliaetus Fischadler 

*  Arten wurden im Rahmen der Erhebungen für den Nationalparkplan nicht untersucht (vgl. 
Kapitel 3.5 Fauna) 
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Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG sind für die FFH-Gebiete die nötigen 
Erhaltungsmaßnahmen festzulegen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen 
Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in 
diesen Gebieten vorkommen. Nach Absatz 2 sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie 
Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern 
solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken 
könnten. Dieses Verschlechterungsgebot gilt gemäß Artikel 7 der FFH-Richtlinie ebenso 
für die SPA-Gebiete.  
 
Der Nationalparkplan für den Nationalpark hat gleichzeitig den Anforderungen eines  
FFH-Managementplans zu entsprechen und die nötigen Erhaltungsmaßnahmen 
darzustellen.  
 
Die Abgrenzungen der FFH- und SPA-Gebiete der Region sind der Textkarte „Natura 
2000-Gebiete“ zu entnehmen. 
 
 
3.1.2 Ramsar-Konvention 
 
Die Ramsar-Konvention vom 02.02.1971 wurde festgelegt als Übereinkommen zum 
Schutz von Feuchtgebieten, insbesondere als Lebensraum von Wasser- und Watvögeln, 
von internationaler Bedeutung. Wat- und Wasservögel im Sinne dieses Übereinkommens 
sind Vögel, die von Feuchtgebieten ökologisch abhängig sind. 
 
Nach Artikel 1 der Ramsar-Konvention sind Feuchtgebiete im Sinne dieses Überein-
kommens „Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfgebiete oder Gewässer, die natürlich oder 
künstlich, dauernd oder zeitweilig, stehend oder fließend, Süß-, Brack- oder Salzwasser 
sind, einschließlich solcher Meeresgebiete, die eine Tiefe von sechs Metern bei Niedrig-
wasser nicht übersteigen“. 
 
Jede Vertragspartei bezeichnet gemäß Artikel 2 geeignete Feuchtgebiete in ihrem 
Hoheitsgebiet zur Aufnahme in eine "Liste international bedeutender Feuchtgebiete" 
(FIB). Teile des Nationalparks sind mit Beschluss des Bezirkstages Frankfurt/Oder vom 
24.06.1980 unter der Bezeichnung „Polder bei Schwedt/Oder“ unter Schutz gestellt 
worden. Das FIB umfasst die zwischen der Oder und der Hohensaaten-Friedrichsthaler-
Wasserstraße gelegenen Flächen zwischen Friedrichsthal und Stützkow. Die Fläche des 
Feuchtgebiets beträgt 5.400 ha.  
 
Gemäß Artikel 4 der Ramsar-Konvention: 

• fördert jede Vertragspartei die Erhaltung von Feuchtgebieten sowie von Wat- und 
Wasservögeln dadurch, dass Feuchtgebiete - gleich viel, ob sie in der Liste 
geführt werden oder nicht - zu Schutzgebieten erklärt werden und in 
angemessenem Umfang für ihre Aufsicht gesorgt wird, 

• fördern die Vertragsparteien die Forschung sowie den Austausch von Daten und 
Publikationen über Feuchtgebiete einschließlich ihrer Pflanzen- und Tierwelt, 

• bemühen sich die Vertragsparteien durch Hege die Bestände von Wat- und 
Wasservögeln in geeigneten Feuchtgebieten zu vergrößern. 

Die Textkarte „Ramsar-Gebiet“ zeigt die Abgrenzung des Gebiets. 
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EU-Vogelschutzgebiete (SPA)

Gebietsnummer, Gebietsname

7007, Vorbehaltsfläche Unteres Odertal

7007, Unteres Odertal

7016, Randow-Welse-Bruch

7020, Mittlere Oderniederung

FFH-Gebiete

Gebietsnummer, Gebietsname

20, Blumberger Wald

99, Piepergrund

102, Trockenrasen Jamikow

103, Trockenrasen Geesow

126, Felchowseegebiet

150, Unteres Odertal
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593, Trockenrasen Groß Pinnow

607, Oder-Neiße Ergänzung

615, Welsetalhänge bei Kunow

616, Koppelberg Altgalow (Westteil)

659, Stettiner Berge

662, Trockenrasen Schildberge

667, Felchowseegebiet Ergänzung

Datum der Kartenerstellung: 15.01.2014

Quelle: siehe Band 2-B,  Kap. 3.1.1
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3.1.3 IUCN-Richtlinie 
 
1978 hat die IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural 
Resources) erstmals ein System mit zehn Schutzgebietskategorien vorgestellt. Die Un-
terteilung der Gebiete erfolgte in Kategorien, entsprechend ihrer Bedeutung für den 
Naturschutz. 1994 wurde eine überarbeitete Version mit sechs Schutzgebietskategorien 
veröffentlicht. Dieses System ist unter anderem Grundlage für die „UN List of National 
Parks and Protected Areas“. Die Liste gibt einen vollständigen Überblick über alle 
Nationalparks und Naturreservate und wird regelmäßig aktualisiert.  
  
Die deutschen Schutzgebietskategorien können nicht direkt denen der IUCN zugeordnet 
werden, da die Kriterien der IUCN im allgemeinen strenger sind. Nach den internationalen 
Management-Kategorien der IUCN sind die Schutzgebiete der Kategorie II „zur Sicherung 
großräumiger ökologischer Prozesse ausgewiesene, großflächige natürliche oder 
naturnahe Gebiete oder Landschaften samt ihrer typischen Arten- und 
Ökosystemausstattung, die auch eine Basis für umwelt- und kulturverträgliche geistig-
seelische Erfahrungen und Forschungsmöglichkeiten bieten sowie Bildungs-, Erholungs- 
und Besucherangebote machen“ (EUROPARC 2010, S. 21).  
 
Vorrangiges Ziel ist der „Schutz der natürlichen biologischen Vielfalt zusammen mit der ihr 
zugrunde liegenden ökologischen Struktur und den unterstützenden ökologischen 
Prozessen sowie Förderung von Bildung und Erholung“ (ebd.). Als weiter Ziele der 
Schutzkategorie II werde die folgenden benannt:  
 

• „Erhaltung charakteristischer Beispiele physiografischer Regionen, biotischer 
Gemeinschaften, genetischer Ressourcen und ungestörter natürlicher Prozesse 
in einem möglichst natürlichen/naturnahen Zustand, 

• Erhalt lebens- und ökologisch funktionsfähiger Populationen heimischer Arten in 
ausreichender Dichte, um die langfristige Integrität und Widerstandsfähigkeit der 
Ökosysteme zu sichern, 

• gezielte Unterstützung des Schutzes von Arten mit weiten Aktionsräumen, 
ökologischer Prozesse auf biogeografischer Ebene und von Wanderrouten, 

• Besucherlenkung für geistig-seelische, erzieherische, kulturelle und 
Erholungszwecke dergestalt, dass es dadurch nicht zu einer erheblichen 
biologischen oder ökologischen Schädigung der natürlichen Ressourcen kommt, 

• Berücksichtigung der Bedürfnisse der eingeborenen Bevölkerung und lokaler 
Gemeinschaften einschließlich der Nutzung von Ressourcen zur Deckung ihres 
Lebensbedarfs mit der Maßgabe, dass dies keinerlei nachteilige Auswirkungen 
auf das vorrangige Managementziel hat, 

• Unterstützung der örtlichen Wirtschaft durch angepassten Tourismus“ 
(EUROPARC 2010, 21). 

 
Um eine eindeutige Zuordnung zur zutreffenden Schutzgebietskategorie zu ermöglichen 
„sollte das vorrangige Ziel für drei Viertel der Fläche des Schutzgebietes gelten“ 
(EUROPARC 2010, 47). Bis zu 25 % der Land- oder Wasserflächen innerhalb eines 
Schutzgebietes können anderen Zwecken dienen, sofern diese mit dem vorrangigen 
Schutzziel vereinbar sind. Im Nationalpark Unteres Odertal soll, entsprechend der 
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Festlegung des Nationalparkgesetzes 50,1 % der Fläche uneingeschränkt der natürlichen 
Entwicklung überlassen werden.  
 
Soweit die sozioökonomischen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen es 
zulassen strebt der Nationalpark eine weitere, stetige Annäherung an naturnahe 
Wasserverhältnisse an und damit eine Vergrößerung des Flächenanteils, der der 
uneingeschränkten natürlichen Entwicklung überlassen werden soll.  
 
 
3.1.4 Internationalpark Unteres Odertal 
 
Die Grundlage für die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Gebiet des Nationalparks 
bildet eine gemeinsame Erklärung der Umweltminister Deutschlands und Polens, des 
brandenburgischen Umweltministers und des Woiwoden von Stettin vom 07.05.1992 über 
die Schaffung eines grenzüberschreitenden Schutzgebiets „Internationalpark Unteres 
Odertal“. Darin verpflichten sich die Unterzeichner einmütig zur Schaffung eines 
gemeinsamen Gebiets zum Schutz der Natur auf der Grundlage eines gemeinsam 
ausgearbeiteten koordinierten Schutz- und Managementplans, in dem Schutzziele, 
Verbote, Gebote und Einschränkungen enthalten sein sollen. Die ungehinderte Nutzung 
des Oderwasserweges soll garantiert bleiben sowie die Nutzung des Unteren Odertals bei 
Maßnahmen zur Vorbeugung der Hochwassergefahr.  
 
Als Zweck des Vorhabens werden benannt: 
 

1. Schutz der Natur unter besonderer Berücksichtigung der auftretenden 
natürlichen Ökosysteme sowie ihr Schutz vor dem negativen Einfluss der 
Tätigkeit des Menschen, 

2. Besonderer Schutz der in diesem Gebiet lebenden Pflanzen- und Tierarten und 
ihre Lebensräume durch die Schaffung einer Kombination von strikten, weniger 
strikten und unterstützenden Schutzzonen, in denen auf der Grundlage eines 
koordinierten Schutz- und Managementplans unterschiedliche Schutz-
bestimmungen gelten sollen, 

3. Wissenschaftliche Forschung, Umwelterziehung und sanfter Tourismus, 

4. Entwicklung des Tourismus in der Zone, die an die Gebiete, die unter striktem 
und weniger striktem Schutz stehen, grenzt. 

 

Geographisch erstreckt sich das Gebiet des Internationalparks zwischen Hohensaaten im 
Süden bis vor Stettin (Szczecin) im Norden. Kerngebiet ist der am 01.04.1993 gegründete 
polnische Landschaftsschutzpark Unteres Odertal (Park Krajobrazowy Dolina Dolnej 
Odry) und der am 28.06.1995 errichtete deutsche Nationalpark Unteres Odertal (Park 
Narodowy Dolina Dolnej Odry). Außerdem gehören der ebenfalls am 01.04.1993 
etablierte Zehdener Landschaftsschutzpark (Cedynski Park Krajobrazowy) und das am 
06.01.1998 festgesetzte Landschaftsschutzgebiet Nationalparkregion Unteres Odertal 
(Obszar Chronionego Krajobrazu Region Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry) zum 
Schutzgebiet.  
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Eine Übersicht über die Lage der deutschen und polnischen Schutzgebiete, die in den 
Internationalpark einbezogen werden sollen, zeigt die Textkarte „Lage Nationalpark, 
angrenzende Landschaftsschutzgebiete/-parks“. 
 
Die Verwaltung des grenzüberschreitenden Schutzgebietes soll von den zuständigen 
Behörden der jeweiligen Seite wahrgenommen werden. Mit einem Beschluss des 
Deutsch-Polnischen Umweltrats vom 11.12.1992 wurde ein Deutsch-Polnischer 
Programmrat geschaffen, der die Entwicklung des grenzüberschreitenden Schutzgebiets 
koordinieren und vorantreiben soll. Langfristig sollen die Großschutzgebiete beiderseits 
der Oder zu einem "Internationalpark Unteres Odertal" entwickelt werden, der wiederum 
in die Schutzgebietskonzeption der Europäischen Union "Natura 2000" integriert ist.  
 
 
3.1.5 Länderübergreifende Vereinbarungen und Vorschriften  
 
Internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung (IKSO) 
1996 unterzeichneten Deutschland, Polen, Tschechien und die EU den „Vertrag über die 
Internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunreinigung (IKSO)“, der im 
April 1999 in Kraft trat.  
 
Ziele der IKSO sind: 
 

1. der Belastung der Oder sowie der Ostsee mit Schadstoffen vorzubeugen und die 
Belastung zu verringern, 

2. möglichst naturnahe aquatische und damit zusammenhängende terrestrische 
Ökosysteme mit einer entsprechenden Artenvielfalt zu erreichen, 

3. die Nutzung der Oder, vor allem bei der Gewinnung von Trinkwasser aus 
Uferfiltrat und der landwirtschaftlichen Verwendung des Wassers und der 
Sedimente, zu ermöglichen, 

4. dem Risiko von Hochwasserschäden vorzubeugen bzw. es nachhaltig zu 
verringern sowie 

5. die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Odereinzugsgebiet zu 
koordinieren. (vgl. IKSO 2010a). 

 
Die IKSO mit Sitz in Breslau (Wroclaw) ist die Plattform zur Koordinierung der Erstellung 
eines internationalen Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet der Oder gemäß den 
Vorgaben der Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) (Richtlinie 2000/60/EG). Der Plan wurde 
2010 vorgelegt (IKSO 2010). 
 
Deutsch-Polnische Grenzgewässerkommission 
Am 19.05.1992 schließen die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen den 
„Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den 
Grenzgewässern (BGBl. II 1994 S. 60-66). 
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Die Vertragsparteien vereinbaren darin gem. Artikel 1 die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern. Die wirtschaftliche, 
wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit umfasst unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes des Schutzes der natürlichen Umwelt gemäß Artikel 2 insbesondere:  
 

a) Untersuchungen, Beobachtungen und Messungen der Gewässer und der 
Ökosysteme sowie die Beurteilung der Untersuchungsergebnisse und den 
entsprechenden Datenaustausch, 

b) gemeinsame Untersuchungen der Grenzgewässer nach Menge und 
Beschaffenheit, 

c) Erstellung wasserwirtschaftlicher Bilanzen nach Menge und Beschaffenheit, 

d) Festlegung allgemeiner Regelungen über Schadstofflisten, Messverfahren, 
Messpunkte, Verfahren des Informationsaustausches sowie Kriterien zur 
Klassifizierung der Wasserbeschaffenheit der Gewässer, 

e) Versorgung der Bevölkerung, der Industrie und anderer Wassernutzer mit Trink- 
und Brauchwasser, 

f) Wasserüberleitungen zwischen den Grenzgewässern und anderen Einzugs-
gebieten, 

g) Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor Verunreinigung und 
übermäßiger Wasserentnahme, 

h) Ausbau von Grenzgewässern und Bau von hydrotechnischen Anlagen zur 
Nutzung der Wasserressourcen, 

i) Regulierung und Instandhaltung der schiffbaren und nichtschiffbaren Abschnitte 
der Grenzgewässer sowie Schutz des Flussbettes und der Überschwemmungs-
gebiete, 

j) Schutz gegen Hoch- und Niedrigwasser sowie die Abwehr von Gefahren bei 
Eisgang unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten und der Kostentragung, 

k) Vorbeugung und Bekämpfung außergewöhnlicher Grenzgewässer-
verunreinigungen, 

l) Bau, Instandhaltung und Nutzung von Dämmen, Poldern. Umflutkanälen, Stau-
anlagen und anderen hydrotechnischen Anlagen, die mit der Wasserwirtschaft an 
den Grenzgewässern in Verbindung stehen, 

m) wasserwirtschaftliche Melioration und Versorgung der Landwirtschaft mit Wasser, 

n) Gewinnung von Materialien aus den Grenzgewässern, 

o) gemeinsame Nutzung von Bauten und wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie 
deren technische Instandhaltung, 

p) Festlegung allgemeiner Empfehlungen für Maßnahmen an den Grenzgewässern, 
die nicht der Wasserwirtschaft dienen. 

 
Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien erfolgt in der deutsch-polnischen Grenz-
gewässerkommission.  
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INTERREG IV A-Projekt „Harmonisierung und Optimierung des Managements von 
Natura 2000-Gebieten im grenzüberschreitenden Naturraum Unteres Odertal“ 
Im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit“ der Länder Mecklenburg-
Vorpommern/Brandenburg und der Republik Polen in der Euroregion „Pomerania“  
(INTERREG IV A) ist im Juni 2010 das Projekt „Harmonisierung und Optimierung des  
Managements von Natura 2000-Gebieten im grenzüberschreitenden Naturraum Unteres 
Odertal“ genehmigt worden. Das Projekt wird zu 85 % aus dem Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.  
 
Im Mittelpunkt des Projektes steht die Harmonisierung und Optimierung von Aktivitäten 
(Monitoring, Management- und Erhaltungsmaßnahmen) zur Umsetzung der Natura 2000- 
Richtlinien im Naturraum des Unteren Odertals. Naturschutzfachliche Zielsetzung ist es, 
mittels eines harmonisierten deutsch-polnischen Managements von Natura 2000-
Gebieten im Naturraum Unteres Odertal ein innovatives Modell für andere europäische 
Grenzregionen zu entwickeln. Darüber hinaus soll eine breite Öffentlichkeit, die regionale 
Bevölkerung und die Besucher im Zuge des Projektes über die Inhalte und Ziele von 
Natura 2000 informiert werden. 
 
Zur Sensibilisierung und Verankerung des Natura 2000 Gedankens in der Bevölkerung im 
deutsch-polnischen Grenzraum des Unteren Odertals sollen mit modernen 
Umweltbildungsmethoden Impulse für Umwelterziehung und Kommunikation gegeben 
werden und neue Angebote im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
geschaffen werden. 
 
Die Erlebbarkeit der Natura 2000-Gebiete soll mit Hilfe neugeschaffener touristischer 
Infrastruktur vielen Menschen ermöglicht werden und damit die Ausgangsbedingungen für 
eine positive Regionalentwicklung verbessert werden. 
 
Die grenzüberschreitende deutsch-polnische Zusammenarbeit und Kommunikation im 
Bereich des Naturschutzes im gemeinsamen Naturraum des Unteren Odertals soll 
gefestigt und weiterentwickelt werden. Eine gemeinsame deutsch-polnische Öffentlich-
keitsarbeit und Information zur Darstellung des Natura 2000-Netzwerkes am Beispiel des 
Naturraumes Unteres Odertal begleitet das Gesamtprojekt und dient der 
Akzeptanzsteigerung für die Natura 2000-Schutzgebiete im deutsch-polnischen 
Naturraum des Unteren Odertals. 
 
Mittelfristiges Ziel des Projektes ist die Erreichung und Einhaltung einheitlicher 
Qualitätsstandards für einen grenzüberschreitenden Verbund von Natura 2000-Gebieten 
mittels bilateraler Kooperation. 
 
Auf der deutschen Seite bezieht sich die Flächenkulisse für das Projekt auf den 
Nationalpark Unteres Odertal, der zu 100 % auch als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen ist 
(FFH-Gebiet 96,5 %, SPA-Gebiete 100 %). Auf der polnischen Seite umfasst die 
Flächenkulisse ebenfalls als Natura 2000-Gebiete ausgewiesene Teilräume. 
Bezeichnung, Lage, Abgrenzung und Größe der Teilräume ist der Abb. 3 zu entnehmen. 
Die Gesamtfläche des Projektgebiets beträgt 92.589,17 ha.  
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Verantwortlich für die Durchführung des Projekts sind auf der deutschen Seite das 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg (LUGV), mit 
dem Nationalpark Unteres Odertal als Referat in der Abteilung Großschutzgebiete und 
Regionalentwicklung und auf der polnischen Seite die Regionale Direktion für 
Umweltschutz Szczecin, die für die Umsetzung der Natura 2000-Verpflichtungen der 
Wojewodschaft Szczecin verantwortlich ist.  
 
Grenzüberschreitender Aktionsplan Unteres Odertal 
Der grenzüberschreitende Aktionsplan umfasst 104 Projekte, die im Rahmen der 
Leader+-Aktionsgruppe Unteres Odertal umgesetzt werden sollen. Die Projekte beziehen 
sich neben der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung auch auf die Förderung des 
Tourismus. In diesem Zusammenhang ist insbesondere ein Radwegeprojekt zur 
Verknüpfung bestehender Wege durch Lückenschlüsse sowie eine grenzüberschreitende 
Beschilderung zu nennen. Die Beschilderung ist Bestandteil des Radwegeprojekts und 
informiert dreisprachig (deutsch, polnisch und englisch) über das Radwegenetz und die 
touristischen Attraktionen, die vom jeweiligen Standort aus erreichbar sind. Ebenso ist an 
die Schaffung einer gemeinsamen Internetplattform in deutscher und polnischer Sprache 
gedacht, die alle Akteure der Region einbindet. 
 
Die Leader+Region umfasst auf deutscher Seite die Ämter Oder-Welse, Gartz, Gramzow, 
Brüssow und Löcknitz/Penkun sowie die Städte Schwedt und Angermünde. Auf 
polnischer Seite gehören die Land- und Stadtgemeinden Stare Czarnowo, Gryfino, 
Widuchowa, Banie, Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój und Kołbaskowo dazu. 
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Abb. 3:   Natura 2000-Gebiete im Unteren Odertal - Gebietskulisse des INTERREG IV 

A-Projekts „Harmonisierung und Optimierung des Managements von Natura 
2000-Gebieten im grenzüberschreitenden Naturraum Unteres Odertal“ 
(Quelle: LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG & REGIONALE DIREKTION FÜR 

UMWELTSCHUTZ SZCZECIN 2010) 
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3.2 Naturschutz national 

 
3.2.1 Bundesnaturschutzgesetz 
 
Gemäß § 24 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Nationalparke 
rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende Gebiete, die  
 

1. großräumig und von besonderer Eigenart sind, 

2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen eines 
Naturschutzgebiets erfüllen und 

3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom Menschen nicht 
oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sind, sich in einen 
Zustand zu entwickeln oder in einen Zustand entwickelt zu werden, der einen 
möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik 
gewährleistet. 

 
Nationalparke haben gemäß § 24 Absatz 2 zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Gebiets 
den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu 
gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der 
wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem 
Naturerlebnis der Bevölkerung dienen. 
 
Gemäß § 24 Absatz 3 sind Nationalparke unter Berücksichtigung ihres besonderen 
Schutzzwecks sowie der durch die Großräumigkeit und Besiedlung gebotenen 
Ausnahmen wie Naturschutzgebiete zu schützen.  
 
Der Nationalpark Unteres Odertal gilt gemäß § 1 Nationalparkgesetz Unteres Odertal 
(NatPUOG) als Naturschutzgebiet. Die Abgrenzung des Naturschutzgebiets sowie der 
weiteren Schutzgebiete in der Region ist der Textkarte „Naturschutzgebiete“ zu 
entnehmen. 
 
 
3.2.2 Brandenburgisches Naturschutzgesetz  
 
Mit in Kraft treten des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege am 1. März 2010 auf Bundesebene gelten nunmehr auch auf 
Landesebene die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere zu 
Nationalparken (§ 24) und zum Arten- und Biotopschutz. Im Entwurf liegt ein 
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz vor. 
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3.2.3 Nationalparkgesetz 
 
Das Gesetz über den Nationalpark Unteres Odertal (Nationalparkgesetz Unteres Odertal - 
NatPUOG) vom 09. November 2006 regelt Abgrenzung und Schutzzweck sowie die 
unterschiedlichen Schutzzonen des Nationalparks. Darüber hinaus legt es in den §§ 7 und 
8 die Ge- und Verbote fest.  
 
Beim Auftreten von Zielkonflikten vor der Fortschreibung des Nationalparkplans erarbeitet 
die Nationalparkverwaltung einen Lösungsvorschlag und stimmt diesen einvernehmlich 
mit dem Nationalparkkuratorium ab. 
 
Die §§ 10 bis 15 sind Nutzungsregelungen zu den wesentlichen Landnutzungen 
vorbehalten wie Tourismus und Erholung, Land- und Forstwirtschaft, Wildbestands-
regulierung, Fischerei, Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft. 
 
Das Gesetz ersetzt das bis dahin geltende Nationalparkgesetz "Unteres Odertal" vom 27. 
Juni 1995 (GVBl. I S. 114), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. April 2004 
(GVBl. I S. 106, 136). Bereits per Verordnung vom 6. März 1992 war die einstweilige 
Sicherung des zukünftigen Nationalparks bis zum 30.06.1995 durch den 
brandenburgischen Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung erfolgt. Bei 
Inkrafttreten des Gesetzes von 1995 waren 1.115,04 ha (= 10,6 %), die frei von 
wirtschaftlicher Nutzung waren, als Schutzzone I gesichert. Die Schutzzone umfasste 
bewaldete Flächen in den Densenbergen und dem Schöneberger Wald, weite Teile der 
Gellmersdorfer Forst sowie Teilflächen des Garzer Schreys und des Waldgebiets 
Teerofen. Hinzu kamen Niederungsflächen im Staffelder Polder und im Polder 10. Weitere 
Schutzzone I Flächen wurden nicht ausgewiesen. Die Festlegung weiterer Flächen war 
nach dem Gesetz von 1995 durch Rechtsverordnung vorgesehen.  
 
Mit vier Verordnungen vom 17. September 2004 wurden weitere Gebiete bei Staffelde, im 
Gartzer Schrey sowie im Polder 10 die Nördlichen Dammwiesen und das Kleine Bruch in 
einem Umfang von 222 ha zur Schutzzone I bestimmt. Mit Stand vom 17.09.2004 waren 
somit insgesamt 1.350,93 ha bzw. 12,8 % der Nationalparkfläche als Schutzzone I 
ausgewiesen.  
 
Mit der Novellierung des Nationalparkgesetzes im Jahre 2006 erhöhten sich die 
nutzungsfreien Gebiete (jetzt Schutzzone Ia) auf 1.583,60 ha, indem zusätzliche Flächen 
in den Densenbergen und im Waldgebiet Teerofen der Schutzzone Ia hinzugefügt 
werden. Zudem definiert das Gesetz die Flächenkulisse für die Schutzzone Ib, die nach 
Klärung der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse im Rahmen des Unternehmens-
flurbereinigungsverfahrens der natürlichen Entwicklung überlassen werden soll. Die 
Fläche der Schutzzone Ib beträgt 3.635,70 ha. (vgl. Tab. 3). 
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Tab. 3:  Vergleich von Größe und Anteil der Schutzzonen I und II in den 
Nationalparkgesetzen von 1995 und 2006 

 Schutzzone I / Ia Schutzzone Ib Schutzzone II Gesamt 

 ha % ha % ha % ha 

NatPUOG 
1995 

1.115,04 10,6 - - 9.445,96 89,4 10.561 

NatPUOG 
2006 

1.583,60 15,2 3.635,70 34,9 5.198,70 49,9 10.418 1 

1 Verkleinerung der Gesamtfläche durch Grenzbereinigung im Zuge der Novellierung 2006 

 
 
Tab. 4: Prozessschutzflächenentwicklung  

Schutzzone I / Ia Schutzzone Ib Gesamt Prozessschutz  

ha % ha % ha % 

NatPUOG 1995 

1.128,93 10,7   1.128,93 10,7 

Verordnungen 2004 

1.350,93 12,8 - - 1.350,93 12,8 

NatPUOG 2006 (09.11.2006) 

1.583,60 15,2 - - 1.583,60 15,2 

NatPUOG 2006 (01.01.2010) 

1.583,60 15,2 132,0 1,3 1.715,60 16,5 

NatPUOG 2006 (01.01.2011) 

1.583,60 15,2 675,6 6,5 2.259,20 21,7 

 
 
Zum 01.01.2010 erhöhte sich die Prozessschutzfläche auf 1.715,60 ha. Auf der Rahduner 
Platte konnten im Zuge eines Flächentausches 132 ha aus der Nutzung genommen 
werden. Gemäß § 12 NatPUOG sind auf den Landeswaldflächen der Schutzzone Ib im 
Schöneberger-Stolper Wald und im Waldgebiet Friedrichsthal-Gatow (Pommersche 
Bürgerheide) Biotop einrichtende Maßnahmen nur bis zum 31. Dezember 2010 zulässig. 
Mit Beginn des Jahres 2011 sind somit weitere 543,60 ha aus der Nutzung entlassen und 
in Prozessschutzflächen überführt worden. In der Summe bestehen damit aktuell 
2.259,20 ha Prozessschutzflächen. Dies entspricht einem Flächenanteil von 21,70 %.  
 
Die Entwicklung der Prozessschutzflächen verdeutlicht zusätzlich die Textkarte 
„Entwicklung Prozessschutzflächen (Historie)“. 
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3.2.4 Empfehlungen von EUROPARC Deutschland 
 
Entsprechend dem Leitfaden zur Erarbeitung von Nationalparkplänen (EUROPARC 2000) 
dienen Nationalparkpläne dazu, das allgemeine Nationalparkleitbild („Natur Natur sein 
lassen“) auf das jeweilige Gebiet bezogen darzulegen und mittels absehbarer und 
überschaubarer Ziele zu verdeutlichen. Nationalparkpläne dienen ebenso dazu, die Arbeit 
der Nationalparkverwaltung für andere Behörden, Institutionen, Verbände und Einwohner 
nachvollziehbar zu machen. Weiterhin dienen sie auch der allgemeinen 
Öffentlichkeitsarbeit und Besucherinformation. Insbesondere aber dient der 
Nationalparkplan der Verwirklichung der Nationalparkziele und als Grundlage für eine 
planmäßige Entwicklung des Nationalparks. 
 
Der Nationalparkplan besteht aus drei Bänden: 1. Leitbild und Ziele, 2. Bestandanalyse 
und 3. Planung. Der Planungsband beinhaltet auch eine Übersicht zu den Projekt-
planungen des Nationalparks. 
 
 
3.2.5 Verordnung zur Regelung der Fischerei im Nationalpark 
 
Im Folgenden erfolgt lediglich eine kurze Darstellung des Zwecks der Verordnung und der 
wesentlichen Regelungsinhalte. Die Verordnung wird ausführlicher erneut im Kapitel 4.3 
Fischerei aufgegriffen.  
 
Die Ausübung der Fischerei wird durch die Verordnung zur Regelung der Fischerei im 
Nationalpark „Unteres Odertal“ (NatPUOFischV) vom 21. Februar 2007 geregelt. Sie 
bezieht sich gemäß § 1 NatPUOFischV auf alle ständig oder zeitweise wasserführenden 
Oberflächengewässer, Fischteiche und zeitweise überflutete Flächen der Schutzzonen I b 
und II des Nationalparks einschließlich des Zugangs zu diesen Bereichen. 
 
Die zeitlichen und räumlichen Einschränkungen zur Erreichung des Schutzzwecks nach 
den §§ 3 und 4 des Nationalparkgesetzes „Unteres Odertal“ formuliert § 4 der 
Verordnung. Im Hinblick auf den Schutz von empfindlichen Tierarten wie Biber, Großvögel 
und Wiesenvögel erfolgen generelle Abstandsregelungen zu Wohnstätten wie z.B. 
Biberbaue und Horststandorte von Großvögeln sowie zeitliche Beschränkungen, die sich 
insbesondere auf die Vogelbrutzweit beziehen. Ausgenommen von diesen 
Einschränkungen sind einzelne in der Anlage 1 und 2 der Verordnung dargestellte 
Gewässer, Gewässerteile und Uferstrecken. Im Hinblick auf die für nichtgewerbliche 
Angelfischerei zugelassenen Gewässer oder Gewässerteile gilt ein Wegegebot.  
 
 
3.2.6 Verordnung zur Regelung der Wildbestände im Nationalpark 
 
Die Verordnung zur Regulierung der Wildbestände im Nationalpark „Unteres Odertal“ 
(NatPUORegWildV) vom 21. Februar 2007 regelt die Durchführung der nach § 13 Abs. 1 
des Nationalparkgesetzes „Unteres Odertal“ zulässigen Wildbestandsregulierung für die 
gesamte Fläche des Nationalparks. Die Maßgaben zur Regulierung von Schwarzwild, 
Dam- und Rotwild sowie für andere Wildarten ist in den §§ 2, 3 und 4 geregelt. Die Jagd 
auf Wasservögel ist gem. § 13 Absatz 1 NatPUOG generell verboten. Die Verordnung 
wird ausführlicher im Kapitel 4.5 Wildbestandsregulierung wieder aufgegriffen. 
 



Nationalpark Unteres Odertal – Nationalparkplan vom 19.08.2014 

Band 2 – Kapitel B 3.2  45 

3.2.7 Behandlungsrichtlinien für den Nationalpark Unteres Odertal 
 
Nach § 6 Absatz 2 des Nationalparkgesetzes "Unteres Odertal" vom 27. Juni 1995 war 
die Nationalparkverwaltung gehalten zur Ausführung der im Gesetz formulierten Schutz-, 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie zur Verwirklichung der Gebote und des 
Zwecks Behandlungsrichtlinien aufzustellen.  
 
Die Behandlungsrichtlinien des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Verbraucherschutz für den Nationalpark Unteres Odertal formulieren themenbezogen die 
spezifischen Ziele- und Maßnahmen. Behandlungsrichtlinien sind bislang zu den  
Themenkomplexen „Initialisierung von Auwäldern“, „Entwicklung der Wälder“, „Nutzung 
und Pflege der Trockenrasen“ sowie zum „Wegenetz“ erlassen worden. Sie werden im 
Folgenden in Ihren Grundzügen dargestellt. Ausführlicher werden diese jeweils in den 
betreffenden Fachbeiträgen aufgegriffen. 
 
Initialisierung von Auwäldern im Nationalpark Unteres Odertal 
Die Behandlungsrichtlinie vom 4. März 2003 zur Initialisierung von Auwäldern verfolgt das 
Ziel der Erhöhung des Flächenanteils von Auwäldern in den Poldern des Nationalparks. 
Hauptmaßnahmen hierfür sind gemäß Punkt 3 der Behandlungsrichtlinie:  
 

• die Initialisierung von Weichholzaue durch Pflanzung,  

• die Initialisierung von Weichholzaue durch Bodenverwundung und 
Naturverjüngung, 

• die Initialisierung von Hartholzaue durch Pflanzung von Heistern sowie 

• die Werbung von Setzstangen und Steckhölzern sowie von Saatgut zur Zucht 
von Heistern. 

 
Wie die historischen Auswertungen zur Auwaldentwicklung von HOFMANN et al. 2002 
verdeutlichen, waren Auwälder auch vor der Etablierung des Poldersystems nur vereinzelt 
in großen zusammenhängenden Komplexen vorhanden gewesen. Beispiele hierfür sind 
Bestände im Bereich der Raduner Platte und auf Flächen im Bereich des heutigen Lunow-
Stolper Trockenpolders. Der überwiegende Teil der Auwälder war linear oder punktuell an 
Fließen und Altarmen ausgebildet.  
 
Auch heute ist die Weichholzaue überwiegend galerieartig entlang der Oderaltarme 
entwickelt. Sie nehmen in der Oderaue nur noch einen geringen Flächenanteil von 2,4 % 
ein, dies entspricht einer Fläche von 251 ha. Der überwiegende Teil entfällt hierbei mit 
227,51 ha auf die Pappel-Weiden-Weichholzauenwälder, Hartholzauenwälder sind mit 
23,49 ha kaum vertreten. 
 
Da die krautige Konkurrenzvegetation des Feuchtgrünlandes die natürliche Entwicklung 
von Auwäldern hemmt und zeitlich verzögert, soll die Auwaldentwicklung mittels 
Initialisierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Dies erfolgt auf Flächen, die anschließend 
als Totalreservate einer eigendynamischen Entwicklung überlassen werden. Hierdurch 
entstehen im Bereich der Flutungspolder an geeigneten Standorten auf ehemaligem 
Grünland kleinflächige Kernvorkommen von Hart- und Weichholzaue. Ausgehend von den 
Auwald-Initialisierungskernen in den Flutungspoldern soll es auf natürliche Weise zu einer 
Ausbreitung der im Gebiet vorkommenden Auwaldgesellschaften kommen.  
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Entwicklung der Wälder im Nationalpark Unteres Odertal  
Die Behandlungsrichtlinie vom 4. März 2003 zur Entwicklung der Wälder verfolgt das Ziel 
der Erhaltung naturnaher Waldflächen und der langfristigen Regeneration von Forsten zu 
Naturwäldern. Hauptmaßnahmen hierfür sind gemäß Punkt 3 der Behandlungsrichtlinie: 
  

• die Ausweisung von Sukzessionsflächen (keine Maßnahmen), 

• die Freistellung und Förderung autochthonen Laubholzes, 

• Löcherhiebe, 

• die Vergrößerung vorhandener Fehlstellen (Ausrändelungen), 

• das Einbringen von Heistern autochthoner Baumarten, 

• die Verringerung des nichtautochthonen Baumbestandes durch Endnutzung, 
Brennholzgewinnung, Pfahlwerbung usw., 

• Einzelschutz, Gatterung und Einzäunung zur Förderung der Naturverjüngung, 

• starke Hoch-, Gruppen- und Niederdurchforstung manuell oder mit Harvester, 

• Gruppenläuterung und  

• das Kleingatter zur Förderung der Naturverjüngung. 

 
Der Nationalpark Unteres Odertal hat eine Gesamtwaldfläche von ca. 2.216 ha 
(Biotopkartierung 2009). Davon sind 1.050 ha als Schutzzone I a ausgewiesen. Hierbei 
handelt es sich überwiegend um sehr naturnahe, zum Teil auch natürliche 
Laubmischwaldgesellschaften der Grundmoränenplatte und der Talsandterrasse, wie z.B. 
im Gellmersdorfer Forst oder dem Gartzer Schrey.  
 
Im Nationalpark sind jedoch auch in erheblichem Umfang Wälder aus naturfernen Forsten 
vorhanden. Der Flächenanteil der Gemeinen Kiefer (Pinus sylvestris) beträgt ca. 41 %, 
fremdländische Baumarten sind mit rund 6,5 % in den Waldflächen des Nationalparks 
vorhanden. Diese Waldflächen mit einer nur geringen Naturnähe finden sich konzentriert 
im Schöneberger Wald und in der Pommerschen Bürgerheide. 
 
Ungefähr 30 % der naturfernen Forstgesellschaften werden ohne weitere 
Überführungsmaßnahmen aus der Nutzung genommen. Sie dienen als Referenzflächen 
für eine eigendynamische, unbeeinflusste Entwicklung in Wäldern mit geringer Naturnähe, 
insbesondere der Untersuchung der Fragestellung, wie die Entwicklung in potenziell 
natürliche Wälder auf natürlichem Wege abläuft.  
 
Für die übrigen Forstflächen wurden gemeinsam von Forst- und Nationalparkverwaltung 
unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten in Anlehnung an die potentiell natürliche 
Vegetation Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei kamen für den jeweiligen 
Bestand spezifisch entwickelte biotopeinrichtende Maßnahmen zur Anwendung, die die in 
waldbaulichen Verfahren und naturschutzfachlichen Managementmaßnahmen gewonne-
nen Erfahrungen berücksichtigen.  
 
Mit Ende des Jahres 2010 ist gemäß der Vorgabe des § 12 NatPUOG die Forstwirtschaft 
auf allen Flächen im Eigentum des Landes beendet worden. Dies betrifft Flächen im 
Schöneberger-Stolper Wald und im Waldgebiet Friedrichsthal-Gatow. Der Anteil der 
Waldflächen innerhalb der Wildniszonen erhöhte sich damit um weitere 543,6 ha auf 
insgesamt 1.593,6 ha. 
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Nutzung und Pflege der Trockenrasen 
Die Behandlungsrichtlinie vom 26. Januar 2004 zur Nutzung und Pflege der Trockenrasen 
verfolgt als Ziel die Regelung der landwirtschaftlichen Nutzung auf den Trockenrasen-
flächen der Schutzzone II, die Erhaltung und Entwicklung der Trockenrasenbiotope sowie 
den Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten und Entwicklung ihrer Populationen auf 
Trockenrasenflächen und auf Flächen mit Regenerationsstadien nach Beackerung. 
Hauptmaßnahmen hierfür sind gemäß Punkt 3 der Behandlungsrichtlinie: 
 

• die flächenbezogene Anpassung der Beweidungstermine zur Erhaltung und 
Förderung der Lebensraumtypen und Arten nach der FFH-Richtlinie und der 
Vogelschutzrichtlinie, 

• die Entfernung unerwünschten Aufwuchses, 

• das Verbot des Einsatzes von Düngemitteln sowie  

• ein Verbot der Beregnung. 

 
Mit der Festlegung verschiedener Pflegetermine und -arten soll gewährleistet werden, 
dass die artenreichen kontinentalen Steppenrasen (Haarfedergras-Steppenrasen und 
Adonisröschen-Fiederzwenken-Halbtrockenrasen) in ihrer Ausbreitung und Zusammen-
setzung erhalten bleiben und die Bestände typischer Arten, wie zum Beispiel Frühlings-
Adonisröschen (Adonis vernalis), Sibirische Glockenblume (Campanula sibirica), Wiesen-
Küchenschelle (Pulsatilla pratensis), Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) und Niedrige 
Segge (Carex supina) sowie Großes Windröschen (Anemone sylvestris), Berg-Aster 
(Aster amellus), Goldhaar-Aster (Aster linosyris), Steppen-Fahnenwicke (Oxytropis 
pilosa), verschiedene Orchideenarten (Orchis ssp.) und Kreuzenzian (Gentiana cruciata) 
als Kennarten in ihrem Bestand stabilisiert und entwickelt werden.  
 
Wegenetz im Nationalpark Unteres Odertal  
Die Behandlungsrichtlinie vom 21. Dezember 2005 Wegenetz im Nationalpark Unteres 
Odertal verfolgt das Ziel der Festschreibung eines Netzes von Wegen zur touristischen 
und wirtschaftlichen Nutzung im Nationalpark. Hauptmaßnahmen hierfür sind gemäß 
Punkt 3 der Behandlungsrichtlinie: 
  

• die Festlegung der touristisch nutzbaren Wege, unterschieden in Wander- und 
Radwanderwege und der für die weitere Nutzung erforderlichen Wirtschaftswege, 

• die Darstellung dieser Wege in einer Karte, 

• die Kennzeichnung der Wege, 

• die Aktualisierung der Wanderkarte mit den festgelegten Wander- und 
Radwanderwegen im Nationalpark und der Nationalparkregion sowie den 
Reitwegen in der Region. 

 
Ziel der Richtlinie war es, ein ausreichend dichtes Radwege- und Wanderwegenetz für 
Besucher des Schutzgebietes unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen 
Vorgaben des Nationalparkgesetzes dauerhaft festzuschreiben und somit die National-
parkbesucher naturschutzverträglich zu lenken und zu leiten. Die Wege innerhalb des 
Nationalparks sollten vornehmlich von Fußgängern/Wanderern und Radwanderern 
genutzt werden. Das Reiten sollte in der angrenzenden Nationalparkregion stattfinden und 
dort gefördert werden. Für einheimische Kremser- und Kutschbetriebe wurden Sonder-
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regelungen (Befreiungen) ermöglicht. Gleichzeitig sollten die Wege, die für eine 
langfristige landwirtschaftliche und fischereiliche Nutzung, Hochwasserschutz, Gefahren-
abwehr und Ähnliches erforderlich sind, dargestellt werden.  
 
Die Behandlungsrichtlinie Wegenetz ist durch die Regelungen des Nationalparkgesetzes 
(NatPUOG) vom 09. November 2006 insbesondere durch die Regelungen des § 10 zu 
Tourismus und Erholung modifiziert worden. Hiernach steht der Nationalpark der 
Allgemeinheit zum Zwecke eines Umwelt schonenden Tourismus, der naturkundlichen 
Bildung und der naturverträglichen Erholung offen, soweit dies dem Schutzzweck nach 
den §§ 3 und 4, den Geboten nach § 7 Abs. 1 und den Verboten nach § 8 NatPUOG nicht 
widerspricht. Gemäß § 10 Absatz 2 darf der Nationalpark in den Schutzzonen Ia, Ib und II 
auf allen Straßen und Wegen betreten sowie mit Fahrrädern und Krankenfahrstühlen 
befahren werden. Die Nutzung von Kraftfahrzeugen oder Wohnwagen ist vorbehaltlich der 
§§ 9 und 11 bis 15 NatPUOG nur auf den öffentlichen Straßen und Wegen und den 
beschilderten Park- und Rastplätzen zulässig. Für Kutschen und Gespanne ist darüber 
hinaus das Befahren der Deichwege zulässig. Das Reiten ist ausschließlich im 
Schöneberger Wald auf den gekennzeichneten Wegen zulässig.  
 
 
3.2.8 Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 
 
Entsprechend den weltweiten Anstrengungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
wurde auch innerhalb Deutschlands ein Konzept erarbeitet, in dem Ziele und 
Handlungsfelder zur Erhaltung der biologischen Vielfalt konkretisiert werden (BMU 2007). 
 
Für verschiedene schützenswerte Landschaften und Lebensräume formuliert die 
nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt Visionen und Ziele.  
 
Die Vision für Flüsse und Auen ist, dass Fließgewässer und ihre Auen wieder eine Einheit 
bilden und Lebensadern unserer Landschaft sind. Ihre natürliche Vielfalt und Dynamik 
machen sie zu Zentren der Biodiversität. Die für die jeweiligen Flüsse typischen 
Lebensräume und Arten befinden sich in einem günstigen Erhaltungszustand. Flüsse 
haben wieder mehr Raum, damit sich Hochwasser dort ausbreiten kann, wo es keinen 
Schaden anrichtet. In vielen Flüssen kann wieder gebadet werden, und eine nachhaltige 
Berufsfischerei ist möglich. Bäche und naturnahe Gräben sind wieder geschätzte 
Bestandteile der Landschaft. 
 
Folgende Ziele werden verfolgt:  
 

• Bis 2020 sind Fließgewässer und ihre Auen in ihrer Funktion als Lebensraum 
soweit gesichert, dass eine für Deutschland naturraumtypische Vielfalt 
gewährleistet ist. 

• Bis 2015 ist entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ein 
guter ökologischer und chemischer Zustand bzw. ökologisches Potenzial der 
Flüsse erreicht; die ökologische Durchgängigkeit ist wiederhergestellt. 

• Bis 2020 verfügt der überwiegende Teil der Fließgewässer wieder über mehr 
natürliche Überflutungsräume. 
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• Bis 2020 besitzen viele Flüsse wieder gute Badegewässerqualität. Der Bestand 
der für das jeweilige Fließgewässer charakteristischen Fischfauna ist dauerhaft 
gesichert. 

• Der Bestand aller fischereilich bedeutsamen Arten ist dauerhaft gesichert. Die 
Schadstoffbelastung der Fische (z.B. Aal) und Muscheln ist bis 2015 soweit 
reduziert, dass diese (wieder) uneingeschränkt genießbar sind. 

 
Wildnisgebiete u.a. auch in Nationalparken sollen bis zum Jahre 2020 mindestens zwei 
Prozent der Landesfläche Deutschlands, einnehmen. Hier soll sich die Natur wieder nach 
ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln können. Die Wildnisgebiete sind in den 
länderübergreifenden Biotopverbund zu integrieren.  
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4 GEWÄSSERBEWIRTSCHAFTUNG  

 

4.1 Wasserrahmenrichtlinie  

 
Die EU – Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (Richtlinie 2000/60/EG) trat mit ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der EG am 22.12.2000 in Kraft.  
 
Mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherung der Ressource Wasser in Qualität und Menge 
schafft sie den gesetzlichen Rahmen für die Wasserpolitik der EU und deren 
Mitgliedsstaaten.  
 
Die Richtlinie geht davon aus, dass die Ressource Wasser nur einzugsgebietsbezogen, 
also über nationalstaatliche oder innerstaatliche Grenzen hinweg betrachtet werden kann, 
und dass umfangreiche Anstrengungen notwendig sind, um die Ressource Wasser in 
Qualität und Menge für alle Nutzungen auch zukünftig zur Verfügung zu stellen.  
 
Nach Artikel 1 der EU – WRRL ist Ziel der Richtlinie die Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für den Schutz der Binnenoberflächengewässer, der 
Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers  
 

• zur Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und 
Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von 
ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren 
Wasserhaushalt, 

• zur Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines 
langfristigen Schutzes der vorhandenen Ressourcen, 

• zum Anstreben eines stärkeren Schutzes und zur Verbesserung der aquatischen 
Umwelt, unter anderem durch spezifische Maßnahmen zur schrittweisen 
Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären Stoffen 
und durch die Beendigung oder schrittweise Einstellung von Einleitungen, 
Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen, 

• Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des Grund-
wassers und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung und 

• Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren. 

 
In Artikel 4 der EU – WRRL sind die Umweltziele benannt, die durch die Umsetzung der 
EU – WRRL erreicht werden sollen, nämlich die Verhinderung der Verschlechterung des 
Zustandes aller Oberflächenwasserkörper sowie die Erreichung eines guten Zustandes 
der Wasserkörper bis zum Jahr 2015.  
 
Dazu sollen Flussgebietseinheiten gebildet, auf der Basis von Monitoringprogrammen der 
Zustand der Wasserkörper in den Flusseinzugsgebieten ermittelt und Maßnahme-
programme und Bewirtschaftungspläne nach den Zielen der EU – WRRL erarbeitet und 
umgesetzt werden.  
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Die rechtlichen Regelungen der EU – WRRL wurden seit dem Inkrafttreten der  
EU – WRRL in Deutsches Recht umgesetzt, und zwar im Rahmen des Wasserhaushalts-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland (WHG) sowie für Brandenburg im Rahmen des 
Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG).  
 
Das Gebiet des Unteren Odertals liegt vollständig in der Flussgebietseinheit Oder. Für die 
Flussgebietseinheit trat am 22.12.2009 ein Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahme-
programm als gemeinsamer Plan der Länder Brandenburg, Mecklenburg – Vorpommern 
und Sachsen in Kraft.  
 
Hinsichtlich der Kategorisierung der Gewässer wurden die großen Fließgewässer des 
Unteren Odertal wie folgt klassifiziert: 

HoFriWa: stark veränderter Hauptfluss 
Oder:  stark veränderter Hauptfluss 
Westoder: stark veränderter Hauptfluss  
 
Hinsichtlich der Bewertung des aktuellen ökologischen Zustands / ökologischen 
Potenzials wurden die großen Fließgewässer des Unteren Odertal wie folgt klassifiziert:  

HoFriWa:  ökologisches Potenzial unbefriedigend 
Oder:  ökologischer Zustand schlecht, ökologisches Potenzial schlecht 
Westoder: ökologischer Zustand schlecht, ökologisches Potenzial schlecht 
 
Hinsichtlich der Umweltziele für den ökologischen Zustand / das ökologische Potenzial 
wurde für die großen Fließgewässer des Unteren Odertals folgendes festgelegt:  

HoFriWa: Fristverlängerung nach Artikel 4 (4) WRRL 
Oder:  Fristverlängerung nach Artikel 4 (4) WRRL 
Westoder: Fristverlängerung nach Artikel 4 (4) WRRL  
 
Im Bewirtschaftungsplan wurde hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen Folgendes 
festgelegt:  
 
„In Bezug auf Oberflächenwasserkörper liegt in fast allen Bearbeitungsgebieten der 
Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Reduzierung hydromorphologischer Belastungen, d. h. 
entsprechende Maßnahmen sind in allen Planungseinheiten zur Umsetzung im ersten 
Bewirtschaftungszyklus bis 2015 festgelegt. 
 
Hierzu zählen insbesondere: 
 

• Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses 

• Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens 

• Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen 

• Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen 
wasserbaulichen Anlagen, 

• Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen 
Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen, 

• Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) 
innerhalb des vorhandenen Profils, 
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• Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer 
oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen, 

• Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölz-
entwicklung), 

• Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor 
einschließlich der Auenentwicklung, 

• Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) 

• Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen 

• Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushalts bzw. 
Sedimentmanagements und 

• Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung“ MLUV 
(2009, S. 139). 

 
Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele sind nach § 7 Abs. 4 WHG die Maßnahmen und 
Planungen der Länder untereinander zu koordinieren. Für diese Koordination ist das 
Einvernehmen mit der zuständigen WSD einzuholen 
 
Über die Strategie zur Umsetzung der Maßnahmen ist folgendes dargestellt:  
 
„Die maßgebliche Strategie zur Entwicklung typspezifischer Gewässerstrukturen besteht 
in der Förderung der eigendynamischen Entwicklung. Dazu werden initiierende 
Maßnahmen in und an den Gewässern ergriffen, die diesen Prozess befördern. Das 
Zulassen eigendynamischer Entwicklungen stellt insgesamt die kostengünstigste 
Umsetzungsstrategie dar, um naturnahe, gewässertypspezifische Gewässerstrukturen 
entstehen zu lassen. 
 
Maßgebliche Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechend geeignete Flächen im 
Gewässerumfeld zur Verfügung stehen. Zu beachten ist, dass diese Maßnahmenstrategie 
in Abhängigkeit der hydrologischen und strukturellen Randbedingungen zum Teil sehr 
lange ökologische Reaktionszeiten nach sich zieht, aber mittel bis langfristig die 
nachhaltigsten Effekte bewirkt. 
 
Dort, wo eigendynamische Prozesse nicht oder nur sehr zeitverzögert initiiert werden 
können, sind auch bauliche Maßnahmen erforderlich, um hydromorphologische 
Verbesserungen zu erzielen (z.B. Anlegen eines neuen Flussbettes, Rückverlegung von 
Deichen), wenn möglich unter Nutzung von Synergien (z.B. zu Hochwasserschutzmaß-
nahmen). 
 
Die laufende wasserwirtschaftliche Gewässerunterhaltung an Landesgewässern wie auch 
an Bundeswasserstraßen wird den neuen Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie 
unter Beachtung weiterer Schutzgüter und Unterhaltungsziele angepasst. Sie leistet somit 
unmittelbar einen Beitrag zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie. Die 
ökologische Effektivität der ergriffenen Maßnahmen wird zudem durch eine den neuen 
Gewässerstrukturen anzupassende künftige Gewässerunterhaltung unterstützt und gezielt 
gefördert.“ MLUV (2009, S. 140) 
 
Weitere genannte Maßnahmen beziehen sich auf die Reduzierung des Stoffeintrages aus 
diffusen Quellen und Punktquellen.  
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Neben dem Bewirtschaftungsplan trat am 22.12.2009 ebenso ein Maßnahmeprogramm 
als gemeinsamer Plan der Länder Brandenburg, Mecklenburg – Vorpommern und 
Sachsen in Kraft.  
 
Im Maßnahmeprogramm wird das Untere Odertal der Planungseinheit / dem 
Bearbeitungsgebiet Untere Oder zugeordnet. Im Maßnahmeprogramm werden 
Überregionale Umweltziele zu den Themen „Morphologische Veränderungen“, 
„Signifikante stoffliche Belastungen“ und „Wasserentnahme und Überleitung“ benannt.  
 
Für Morphologische Veränderungen wird folgendes ausgeführt: „Daher sind die 
langfristige Wiederherstellung bzw. der Erhalt der Durchgängigkeit für die Langdistanz-
wanderfischarten und Rundmäuler sowohl an der Hauptwanderroute des Flusses Oder 
als auch in bedeutenden Nebenflüssen der Flussgebietseinheit Oder ein wichtiges 
überregionales bzw. länderübergreifendes Umwelt- bzw. Bewirtschaftungsziel. Eine 
besondere Bedeutung für die deutschen Gebietsteile in der Flussgebietseinheit Oder 
besitzen im oben genannten Zusammenhang vor allem die länderübergreifenden 
Hauptfließgewässer Oder und Lausitzer Neiße.“ MLUV (2009b, S. 10) 
 
Für Signifikante stoffliche Belastungen wird folgendes formuliert: „Im deutschen 
Odereinzugsgebiet mussten im Ergebnis des Monitorings 16 Fließgewässer-
Wasserkörper aufgrund von Belastungen mit Schadstoffen in einen chemisch nicht guten 
Zustand eingestuft werden. Dazu gehören u.a. der Oderstrom, einige Wasserkörper der 
Lausitzer Neiße und ein Wasserkörper des Malxe-Neiße-Kanals. Die festgestellten 
Überschreitungen von Grenz- bzw. Überwachungswerten betreffen Schwermetalle, 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), organische Zinnverbindungen 
sowie chlorierte Kohlenwasserstoffe“ (MLUV 2009b, S. 11). 
 
Für den Themenkreis Wasserentnahme und Überleitung wird folgendes formuliert: „Um 
zukünftig ggf. auftretenden Nutzungskonflikten bei einer Reduzierung des natürlichen 
Abflusses durch Entnahme oder Überleitung von Wasser zu begegnen, ist ein 
übergreifendes Wassermengenmanagement für den Oderstrom und bedeutender 
Nebengewässer unter Berücksichtigung der Umweltziele für den Hochwasserschutz und 
für die Schifffahrt erforderlich. Dieses liegt bislang noch nicht vor. Es wird Aufgabe der 
beteiligten Staaten im Einzugsgebiet der Oder sein, auch über den Hochwasserschutz 
hinaus übergreifende Wassermanagement- und Nutzungsstrategien festzulegen“ (MLUV 
2009b, S. 12). 
 
Neben den überregionalen Umweltzielen werden auch regionale Umweltziele benannt. 
Diese beziehen sich vor allem auf die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig-
keit für Fische und Rundmäuler. Dazu wurden regionale Vorranggewässer für den 
deutschen Teil der Flussgebietseinheit Oder benannt. Für den Bereich des Nationalparks 
sind dies die Alte Oder (mit Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (HoFriWa)) 
sowie Salveybach und Welse als in Gewässer des Nationalparks mündende Gewässer. 
Hinsichtlich der geplanten Maßnahmen ist folgendes formuliert: „Für diese fischökologisch 
besonders wertvollen Fließgewässer werden vorrangig Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Durchgängigkeit, bezogen sowohl auf den Fischauf- als auch den -abstieg, 
als besonders wichtig erachtet. Die regionalen Vorranggewässer stehen auch im Fokus 
für gewässerstrukturverbessernde Maßnahmen, die die Maßnahmen zur Verbesserung 
der Durchgängigkeit wirksam ergänzen sollen“ (MLUV 2009, S. 13). 
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Im Anhang A3-2 des Maßnahmeprogramms sind konkrete Maßnahmen für spezielle 
Fließgewässerkörper benannt. 
 
Damit bilden die EU–WRRL sowie die auf deren Basis erarbeiteten Bewirtschaftungs-
pläne und Maßnahmeprogramme den Maßstab, an dem sich alle geplanten 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen im Nationalpark Unteres Odertal orientieren müssen. 
Insbesondere die Ausführungen zu den morphologischen Belastungen und 
Veränderungen sowie zum Hochwasserschutz haben eine große Bedeutung für die 
wasserwirtschaftlichen Planungen des Nationalparkplans hinsichtlich einer Verlängerung 
der Öffnung der Polder, aber auch der durch die Wasserstraßenverwaltung geplanten 
Arbeiten zum Ausbau von Oder und HoFriWa.  
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4.2 Wassergesetze 

 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Brandenburgische Wassergesetz 
(BbgWG) bilden den rechtlichen Rahmen der Wasserwirtschaft im Unteren Odertal. Eine 
Vielzahl von Regelungen aus diesen Gesetzen ist die Basis für die Bewirtschaftung, 
Unterhaltung und Entwicklung der Gewässer im Gebiet. Auf einige wichtige rechtliche 
Grundlagen soll im Folgenden hingewiesen werden. 
 
Grundsätze  
In § 1 des WHG ist der Zweck des Gesetzes definiert, insbesondere wird hier auf eine 
„nachhaltige Gewässerbewirtschaftung“ verwiesen, die „die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut“ sieht, das es zu schützen gilt. 
 
Grundlagen der Bewirtschaftung 
In § 27 WHG sind die Grundlagen der Bewirtschaftung dargestellt. Hier ist das Ziel der 
Bewirtschaftung wie folgt festgelegt:  
 
„Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich 
verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 
 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands 
vermieden wird und 

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 
werden. 

 
Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft 
werden, sind so zu bewirtschaften, dass 
 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen 
Zustands vermieden wird und 

2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten 
oder erreicht werden.“ 

 
Daraus ergibt sich insbesondere auch für Oder, Westoder und HoFriWa ein 
Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot für den ökologischen und chemischen 
Zustand.  
 
In §§ 82-84 WHG und § 24 BbgWG ist festgelegt, dass Maßnahmeprogramme und 
Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten, also auch für die Oder aufzustellen 
sind. Ein solches Maßnahmeprogramm und Bewirtschaftungsplan für die Oder ist 
aufgestellt.  
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Einteilung der Gewässer und Gewässerunterhaltung 
Auf der Basis des § 3 BbgWG werden die Gewässer des Nationalparks Unteres Odertal in 
Gewässer I. und II. Ordnung eingeteilt. Daraus ergibt sich unter anderem die Regelung 
der Pflicht der Gewässerunterhaltung, die in § 79 BbgWG geregelt ist. Insbesondere die 
Verantwortlichkeit des Wasser- und Bodenverbandes Welse für die Unterhaltung der 
Gewässer I. wie II. Ordnung mit Ausnahme der Bundeswasserstraßen ergeben sich 
daraus. In § 111 BbgWG ist die Durchführung von Gewässerschauen zur Überwachung 
der ordnungsgemäßen Unterhaltung und Nutzung sowie der einzuladende 
Teilnehmerkreis geregelt.  
 
In § 39 WHG ist sind die Grundsätze und Ziele der Gewässerunterhaltung dargestellt, 
dies sind insbesondere: 
 

• die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen 
Wasserabflusses, 

• die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer 
standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den 
Wasserabfluss, 

• die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren Gewässern mit Ausnahme der 
besonderen Zufahrten zu Häfen und Schiffsanlegestellen, 

• die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des 
Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und 
Pflanzen, 

• die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung 
oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den 
wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht. 

 
Die Gewässerunterhaltung muss sich nach § 24 BbgWG an den Bewirtschaftungszielen 
und Maßnahmenprogrammen nach §§ 82-84 WHG, also die Erreichung des guten 
ökologischen Zustandes oder Potenzials ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele 
nicht gefährden. Bei der Unterhaltung muss damit der Erhaltung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung getragen werden, das Bild und der 
Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. Diese Grundsätze gelten 
auch für die Unterhaltung ausgebauter Gewässer.  
 
In § 15 Abs. 1 NatPUOG sind die Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung im 
Nationalpark Unteres Odertal geregelt. Sie erfolgt auf der Basis des WHG sowie des 
BbgWG und ist auf die Erfüllung des Schutzzweckes des Nationalparks auszurichten.  
 
Für die Gewässerunterhaltung im Nationalpark bedeutet dies, dass das aktuell 
durchgeführte Verfahren zur Planung der Intensität der Gewässerunterhaltung, nämlich 
die enge Abstimmung zwischen Nationalparkverwaltung, Landeigentümern und -nutzern 
und dem Wasser- und Bodenverband Welse zielführend ist, und den Grundsätzen des 
WHG entspricht. Bei der Planung der Gewässerunterhaltung ist insbesondere die Priorität 
des Schutzzwecks des Nationalparks gegenüber anderen Nutzungsinteressen schutz-
zonenbezogen zu berücksichtigen.  
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Gewässerrandstreifen 
In § 38 WHG ist die Anlage von Gewässerrandstreifen geregelt. Sie „dienen der Erhaltung 
und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der 
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von 
Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.“  
 
Insbesondere für die Gewässer der Schutzzone II des Nationalparks Unteres Odertal ist 
anzustreben, dass ein solcher Gewässerrandstreifen vorhanden ist.  
 
Gewässerbenutzungen  
In §§ 8 und 9 WHG ist geregelt, dass nahezu alle Benutzungen von Gewässern der 
Erlaubnis oder Bewilligung durch die Wasserbehörde bedürfen. Insbesondere trifft dies zu 
auf:  
 

• das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern, 

• das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern, 

• das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit sich dies auf 
die Gewässereigenschaften auswirkt.  

 
Damit ist klar, dass alle im Rahmen des Nationalparkplans geplanten 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen mindestens der Erlaubnis oder Bewilligung, wenn 
nicht sogar der Planfeststellung bedürfen.  
 
Gewässerausbau 
In §§ 67 und 68 WHG sind der Gewässerausbau und die dazu notwendigen 
Genehmigungsverfahren geregelt. Der Gewässerausbau bedarf grundsätzlich der 
Planfeststellung. Nur bei nicht UVP-pflichtigen Maßnahmen kann anstelle der 
Planfeststellung eine Plangenehmigung erteilt werden. 
 
Die Grundsätze für den Gewässerausbau sind wie folgt geregelt: 
 

• Gewässer sind so auszubauen, dass natürliche Rückhalteflächen erhalten 
bleiben, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird, 
naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt und sonstige nachteilige 
Veränderungen des Zustands des Gewässers vermieden oder, soweit dies nicht 
möglich ist, ausgeglichen werden. 

 
In § 89 BbgWG sind die Grundsätze des Gewässerausbaus formuliert. Danach müssen 
Ausbaumaßnahmen „den im Maßnahmenprogramm oder im Bewirtschaftungsplan an den 
Gewässerausbau gestellten Anforderungen entsprechen.“. Mit dieser Regelung sind die 
rechtlichen und fachlichen Maßstäbe für den geplanten Ausbau von Oder und HoFriWa 
definiert.  
 
Gleichzeitig ist in Anlage 1 zum UVPG und § 129 a BbgWG geregelt, dass für den 
Gewässerausbau eine Umweltverträglichkeitsprüfung obligatorisch durchzuführen ist bzw. 
eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zu erfolgen hat. 
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Umweltverträglichkeitsprüfungen für Maßnahmen 
In § 129 a BbgWG sind Vorhaben benannt für deren Planfeststellung, Erlaubnis oder 
Bewilligung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Dies sind unter 
anderem:  
 

• der Bau eines Stauwerkes oder einer sonstigen Anlage zur Zurückhaltung oder 
dauernden Speicherung von Wasser, 

• die Flusskanalisierung und Stromkorrekturarbeiten, 

• die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers 
oder seiner Ufer sowie sonstige wasserwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen 
(Gewässerausbau). 

 

In Anlage 1 zum UVPG ist benannt, für welche Vorhaben UVP durchzuführen sind, dies 
sind unter anderem:  
 

• Flusskanalisierungs- und Stromkorrekturarbeiten (allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls) 

• Bau eines Deiches oder Dammes, der den Hochwasserabfluss beeinflusst 
(allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls) 

• Bau einer Bundeswasserstraße (UVP-pflichtig bei Zugänglichkeit für Schiffe mit 
> 1350 t, allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls für Schiffe mit < 1350 t). 

 
Damit ist unter anderem eindeutig festgelegt, dass ein Gewässerausbau an der Oder oder 
der HoFriWa UVP-pflichtig wäre. Für die HoFriWa war ein Ausbau bis 2000 t Tragfähigkeit 
vorgesehen. 
 
Hochwasserschutz und Überschwemmungsgebiete 
Der § 96 BbgWG regelt die Errichtung und Umgestaltung von Hochwasserschutzanlagen. 
Auch diese Maßnahmen haben sich an den in § 89 BbgWG genannten Grundsätzen des 
Gewässerausbaus zu orientieren, da § 67 (2) WHG Deich und Dammbauten, die den 
Hochwasserabfluss beeinflussen, als Maßnahmen des Gewässerausbaus gelten. Diese 
besitzen ggf. eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Deichsanierung im Bereich des 
Nationalparks, aber ggf. auch im Zusammenhang mit der geplanten Dauerhaften Öffnung 
des Polders 10. 
 
In §§ 76 – 78 WHG und §§ 100 – 102 BbgWG ist die Festsetzung von 
Überschwemmungsbieten sowie die Anforderungen an Überschwemmungsgebiete und 
Vorländer geregelt. Hier ist beispielsweise festgesetzt, dass das Erhöhen oder Vertiefen 
der Erdoberfläche oder das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen grundsätzlich 
untersagt sind, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 WHG entgegenstehen, wohl aber durch 
die Wasserbehörde genehmigt werden dürfen. Alle geplanten Maßnahmen zur 
Auwaldinitialisierung sowie zur Entlandung oder Neuanlage von Gewässern in den 
Nasspoldern sind demzufolge durch die Wasserbehörde zu genehmigen.  
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4.3 Wasserwirtschaftliche Regelungen für die Flutungspolder 

 
Die tiefgreifende wasserwirtschaftliche Umgestaltung der Auenlandschaft des Unteren 
Odertals im Zeitraum 1907 – 1932 machte es erforderlich, eine Wasserordnung 
aufzustellen, was mit der Preußischen Polizeiverordnung zur Regelung der 
Wasserwirtschaft im Gebiete der Unteren Oder (1931) geschehen ist. Mit dem Bau der 
Polder sowie der mit den Poldern verbundenen technischen Anlagen, aber auch mit dem 
Bau der HoFriWa und der Laufverlegung der Oder sowie dem Bau des Wehres 
Widuchowa (Marienhof) war es erforderlich, die Bedienung dieser technischen Bauwerke, 
vor allem im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz zu regeln.  
 
Die Polizeiverordnung regelte folgende Bereiche sowohl die Freigabe der Polder zur 
Öffnung im Herbst als auch die Wasserwirtschaft im Sommer. Danach waren die 
Nasspolder (Polder 10 und Polder A und B) frühestens am 15.11. bis spätestens am 
10.12. zu öffnen. Die planmäßige Trockenlegung der Polder sollte in der Regel am 01.04. 
jeden Jahres beginnen. Gleichzeitig war geregelt, dass im Sommer, bei einem Abfluss am 
Pegel Hohensaaten von > 1.600 m3/s bekannt zu machen sei, dass voraussichtlich die 
Polder A, B und 10 voraussichtlich zur Abführung des Hochwassers in Anspruch 
genommen werden. War zu erwarten, dass der Wasserstand am Pegel Hohensaaten 
+5,80 m mit Sicherheit übersteigt, waren die Nasspolder A, B und 10 zu öffnen und nach 
Verlauf des Hochwassers wieder zu schließen.  
 
Diese Regelung war erforderlich, um in der nach der wasserwirtschaftlichen Umgestaltung 
des Unteren Odertals deutlich schmaleren Aue durch Verbreiterung des Abflussprofils 
Hochwässer möglichst schadlos ableiten zu können. Dies war der Preis, den die 
Eigentümer und landwirtschaftlichen Nutzer der Polderflächen für eine deutliche 
Verbesserung der Nutzungsverhältnisse durch die durchgeführte Eindeichung von 
Flächen zu zahlen hatten. Die landwirtschaftliche Nutzung hatte sich auf dieses, durch die 
Polizeiverordnung geregelte Nutzungsregime einzustellen.  
 
Im Jahr 2001 wurde durch das Landesumweltamt (LUA) Brandenburg in Zusammenarbeit 
mit der AG W 4 der deutsch – polnischen Grenzgewässerkommission eine 
Arbeitsanleitung für die Regelung der Abflüsse und der Wasserverteilung im Wasserlauf 
der Oder vom Strom-km 8667,1 (Verbindungskanal Hohensaaten) bis Strom-km 730,0 
(Querverbindung Klütz (Klucz) / Güstow (Ustowo) vorgelegt. Da die Arbeitsanleitung die 
Grenzoder betrifft, war es erforderlich, sie der deutsch-polnischen 
Grenzgewässerkommission zur Zustimmung vorzulegen, was auf deren Sitzung am 17.-
20.06.2002 in Dychow geschah. Die Kommission nahm die Arbeitsanleitung zustimmend 
zur Kenntnis.  
 
Die Arbeitsanleitung ist seit dem 21.06.2002 gültig.  
 
Die Arbeitsanleitung legt fest, dass alle Überflutungspolder und –flächen 
Überschwemmungsgebiete sind, die der Erweiterung des Abflussprofils bei 
Hochwasserführung der Oder dienen. Alle Nutzungen sind dem Hochwasserschutz 
unterzuordnen und nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Abflusssituation möglich.  
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Die Zentrale Regelung der Arbeitsanleitung sind der Zeitpunkt und die technische 
Umsetzung der Öffnung der Nasspolder im Winter sowie bei Sommerhochwässern.  
 
Danach erfolgt die planmäßige Flutung der Nasspolder 10 und A/B ab 15.11. bis 
spätestens 10.12. jeden Jahres. Die Entleerung der Polder soll ab dem 15.04. bis 
spätestens 15.05. jeden Jahres erfolgen. „Das Schließen der Bauwerke in den Deichen 
der Polder erfolgt nach dem Eisaufbruch bzw. nach dem Durchgang eines 
Frühjahrshochwassers bis spätestens 15. Mai eines jeden Jahres. Zeitlicher Ablauf und 
Scheitelhöhe eines Frühjahrshochwassers können zu einer Verschiebung des Termins 
führen“ (LUA Brandenburg 2001, S.4). 
 
Eine sommerliche Öffnung der Nasspolder 10 und A/B soll spätestens 4 Tage vor 
Erreichung der Richtwasserstände für die Polderöffnung erfolgen. Die Richtwasserstände 
sind für die Öffnung des Polders A/B 5,75 m am Pegel Hohensaaten und für die Öffnung 
des Polders 10 6,40 m am Pegel Hohensaaten. Bei Windrückstau aus dem Unterlauf und 
erhöhten Abflüssen der Oder, die ein Überfluten der Sommerdeiche zur Folge hätten, 
kann die Flutung der Polder bei Wasserständen unterhalb der Richtwerte notwendig 
werden. Nach Ablauf der Hochwasserwelle erfolgt die Entleerung der Polder wie im 
Frühjahr. 
 
Damit bildet die Arbeitsanleitung bis zur Schaffung eines gesonderten Wasserrechts für 
die Öffnung der Polder des Unteren Odertals die Grundlage der Flutung der Polder im 
Winter sowie bei sommerlichen Hochwasserereignissen. 
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4.4 Überschwemmungsgebiete und Hochwasserrisikomanagement 

 
Fragen des Hochwasserschutzes, von Hochwasserrisiken und der Ausweisung von 
Überschwemmungsgebieten sind in § 73 sowie §§ 76 – 76 WHG sowie in §§ 100 – 102 
BbgWG geregelt.  
 
In § 73 WHG regelt die Bewertung des Hochwasserrisikos von Gebieten. „Die 
zuständigen Behörden bewerten das Hochwasserrisiko und bestimmen danach die 
Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete). Hochwasserrisiko ist die 
Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den 
möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, 
das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche Sachwerte.“ „Die 
Hochwasserrisiken sind bis zum 22. Dezember 2011 zu bewerten.“ 
 
§ 76 WHG definiert Überschwemmungsgebiete wie folgt: „Überschwemmungsgebiete 
sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und 
sonstige Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die für 
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Dies gilt nicht für Gebiete, 
die überwiegend von den Gezeiten beeinflusst sind, soweit durch Landesrecht nichts 
anderes bestimmt ist.“ 
 
In § 100a BbgWG ist die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten für das Land 
Brandenburg noch weiter konkretisiert. „Als Überschwemmungsgebiete werden die 
Hochwasserschutzräume von Talsperren und Rückhaltebecken, Flutungspolder sowie 
Gebiete an den nach § 100 bestimmten Gewässern und Gewässerabschnitten, die bei 
einem hundertjährlichen Hochwasserereignis überschwemmt oder durchflossen werden, 
mit öffentlicher Bekanntmachung der Karten nach Absatz 2 festgesetzt.“ Nach § 76 WHG 
sind diese Überschwemmungsgebiete bis zum 22.12.2013 festzusetzen.  
 
In den festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist nach § 78 WHG folgendes 
untersagt:  
 

• die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder sonstigen 
Satzungen nach dem Baugesetzbuch, ausgenommen Bauleitpläne für Häfen und 
Werften, 

• die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 
35 des Baugesetzbuchs, 

• die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur 
Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen, 

• das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, 
es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden, 

• die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss 
behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 

• das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
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• das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des 
vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 
§ 75 Absatz 2 WHG entgegenstehen, 

• die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

• die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

 
Die Wasserbehörde kann Ausnahmen von den genannten Verboten genehmigen. 
 
Für den Bereich des Nationalparks Unteres Odertal sind solche Überschwemmungs-
gebiete bislang nicht ausgewiesen. In der Arbeitsanleitung zur Regelung der Abflüsse und 
Wasserverteilung an der Unteren Oder (LUA, 2001) wird jedoch erwähnt, dass 
Überflutungspolder und -flächen als Überschwemmungsgebiete gelten. Auch nach der 
Definition des § 100a BbgWG wären im Bereich des Nationalparks mindestens alle 
Deichvorländer sowie die Flächen der Polder 8, 10 und A/B potenzielle Überschwem-
mungsgebiete.  
 
Das bedeutet, dass für einige der Planungsvorschläge des Nationalparkplans, wie z.B. 
Auwaldpflanzungen, Gewässerentlandungen oder die Neuanlage von Gewässern, 
Genehmigungen der Wasserbehörde erforderlich sind.  
 
WHG § 76 definiert Überschwemmungsgebiete wie folgt:  
 

• innerhalb der Risikogebiete oder der nach § 73 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 
zugeordneten Gebiete mindestens die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis 
statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, und 

• die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete. 

 
Im Zusammenhang mit dem Sommerhochwasser 1997 der Oder wurde diskutiert, ob 
weitere Flutungspolder in unbesiedelten Gebieten ausgewiesen werden können, um das 
Risiko von zu erwartenden Hochwasserschäden in besiedelten Gebieten künftig zu 
minimieren. Die Oderpolder 5/6 und Lunow-Stolper Polder sind unbesiedelt und könnten 
danach nach Abwägung aller Interessen und des Wohls der Allgemeinheit als 
Überschwemmungsgebiete, beispielsweise bei extremen Hochwasserereignissen, 
ausgewiesen werden. 
 



Nationalpark Unteres Odertal – Nationalparkplan vom 19.08.2014 

Band 2 – Kapitel C 1  63 

C BESTAND UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN 

 

1. NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG 

 
Das Gebiet des Nationalparks ist nach SCHOLZ (1962) überwiegend der naturräumlichen 
Großeinheit Odertal (80) zuzurechnen, die das mittlere und untere Odertal zwischen 
Frankfurt und Stettin umfasst. Kleinere Bereiche im Süden sind der Großeinheit Rückland 
der Mecklenburgischen Seenplatte (74) zuzurechnen. Das Odertal stellt sich als eine in 
der Breite stark wechselnde Talniederung dar, die von verschiedenen randlichen 
Talsandflächen und -terrassen begleitet wird. Begrenzt wird das Odertal beiderseits von 
meist steil ansteigenden Hochflächen. Das Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte 
stellt sich als wellige Grundmoränenplatte dar, die von Talzügen durchbrochen ist. Das 
Gebiet des Nationalparks ist den naturräumlichen Haupteinheiten „Untere Odertal-
niederung“ (800) „Sandterrassen des unteren Odertals“ (801), Oderbruch (802) und dem 
Uckermärkischen Hügelland (744) zuzuordnen.  
 
Die Abgrenzung der naturräumlichen Haupteinheiten zeigt die Textkarte „Naturräumliche 
Gliederung“. 
 
Untere Odertalniederung (800) 
Die untere Odertalniederung erstreckt sich zwischen Hohensaaten, Schwedt und Gartz 
auf einer Länge von ca. 50 km, die Breite der Talniederung beträgt 2-7 km. Die 
beiderseits teilweise steil ansteigenden, und mit Wald bestockten bzw. durch 
Trockenrasen geprägten Talränder sind in die naturräumliche Einheit mit einbezogen. 
Dies betrifft die Steillagen der Densenberge sowie der Schöneberger und Gellmersdorfer 
Forst sowie offene Hangbereich bei Stützkow und Alt-Galow. Die ebene, alluviale Strom-
niederung besitzt eine Höhenlage von 0-2 m über NN. Für diesen Talabschnitt sind 
zahlreiche Feucht- und Nasswiesen, Auwaldreste, Altwässer, Deiche und Entwässerungs-
gräben charakteristisch. 
 
Sandterrassen des unteren Odertals (801) 
Zwischen der Stromniederung und der uckermärkischen Grundmoränen-Hochfläche sind 
verschiedentlich Sandterrassen mit einer Breite von 3-5 km eingeschoben. Sie sind mit 
deutlichen Terrassenkanten von beiden Einheiten abgesetzt. Besonders großflächig sind 
Sandterrassen bei Hohensaaten und bei Schwedt-Meyenburg entwickelt. Heute sind die 
Talsandterrassen überwiegend als Ackerland genutzt bzw. wie im Fall der Gartzer 
Bürgerheide auch mit Wald bestockt. Ebenso sind weite Teil der jüngeren 
Siedlungsbereiche und der Industrieanlagen der Stadt Schwedt auf den Sandterassen 
errichtet worden.  
 
Oderbruch (802) 
Die südlichen Ausläufer des Nationalparks auf der Höhe von Lunow werden bereits der 
naturräumlichen Haupteinheit des Oderbruchs zugerechnet. Das Oderbruch stellt sich als 
weithin ebene, von einem 15-40 m hohen Steilrand gerahmte, zum größten Teil 
entwässerte, stellenweise auch nasse Talniederung mit zahlreichen Altwässern und 
Entwässerungsgräben dar.  
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Uckermärkisches Hügelland (744) 
An das Odertal und die Sandterrassen grenzt großräumig das Uckermärkische Hügelland 
an. Es umfasst die flachwelligen Lehmplatten beiderseits des Ücker- und Randow-
Welsetals mit Höhenlagen von 50-60 m über NN einschließlich der Talzüge selbst. Im 
Bereich des Nationalparks sind die Hochflächen im Schöneberger und Gellmersdorfer 
Forst sowie bei Stolpe und Neu-Galow Bestandteil der naturräumlichen Einheit. 
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2. ABIOTISCHE FAKTOREN 

 

2.1 Geologie 

 
Der geologische Aufbau der Region wurde in erster Linie von der letzten Eiszeit 
(Weichsel-Vereisung) geprägt. Die Eisrandlage des letzten großen Vorstoßes 
(Pommersches Stadium) lag etwa bei Hohensaaten, somit war das gesamte Untere 
Odertal eisbedeckt (DOHLE, WEIGMANN & SCHRÖDER, 1999). Das Gletscherschmelz-
wasser floss zu dieser Zeit über das Thorn-Eberswalder Urstromtal Richtung Westen. Erst 
nach einem weiteren Rückzug des Inlandeises nach Norden konnte die Oder nach 
Norden durchbrechen und in Richtung der Ostsee abfließen. Sie grub sich ein Tal, das 
meist nicht mehr als 2-3 km breit ist.  
 
Das Sohlental besitzt im Bereich der Unteren Oder nur geringe Reliefunterschiede. Die 
verbreiteten natürlichen Reliefelemente sind die Gewässerrinnen- und Uferwallsysteme 
der Aue. Bei Hohensaaten liegt die Talsohle 150 bis 200 cm über NN, etwa 30 km 
stromabwärts, zwischen Peetzig (Piasek) und Niedersaathen (Zaton Dolny), liegt sie 
bereits auf dem Niveau der Ostsee. 
 
In der Talaue befinden sich geringmächtige nacheiszeitliche und rezente Deckschichten 
aus Sanden und Lehmen, die insbesondere im Nordteil des Unteren Odertales (Polder 10, 
Polder 5/6) von Torflagen überdeckt und durchzogen sind (DOHLE, WEIGMANN & 
SCHRÖDER 1999). Moorbildungen finden sich zusätzlich im Bereich der Abflussrinnen 
innerhalb der Talrandlagen.  
 
Das Tal der Oder wird umgeben von Hochflächen der Grundmoränen des Pommerschen 
Stadiums der letzten Eiszeit. Die Hangbereiche sind durch ein kleinteiliges Mosaik 
unterschiedlicher glazialer bzw. fluviatiler Sedimente geprägt. Der Schöneberger Wald 
stockt auf einer Endmoränenbildung mit vorgelagerten Sanderflächen. 
Weichseleiszeitliche glazigene Stauchungsgebiete befinden sich bei Staffelde und 
Mescherin sowie südwestlich von Criewen. Die geologische Übersichtskarte gibt einen 
Überblick über die geologische Struktur des Nationalparks.  
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2.2 Böden  

 
Aufgrund der klimatischen und geomorphologischen Bedingungen ist das Spektrum der 
anzutreffenden Bodenarten und -typen sehr breit. Bodentypologisch lassen sich die 
Böden der Talaue, der Sandterrassen und der Moränenflächen unterscheiden.  
 
Böden der Moränenflächen 
Lehmige bis stark lehmige Sande sind die häufigsten Bodenarten der Grundmoränen. Auf 
den schwach kuppigen bis welligen Grundmoränenflächen ist eine mosaikartige 
Verteilung der Böden zu finden. In Toplage und am Oberhang der Grundmoränenkuppe 
kommen Pararendzinen und geringmächtige Parabraunerden, in Hanglage Para-
braunerden und Fahlerden und in Senkenlage vergleyte und pseudovergleyte 
Parabraunerden und kolluvial überformte hydromorphe Böden vor (IUS 1998). 
 
Böden der Talaue 
Charakteristisch für die Oder ist das sehr geringe Fließgefälle und die daraus 
resultierende niedrige Fließgeschwindigkeit, welche die Sedimentation feinkörniger 
Substrate begünstigt. Ebenfalls typisch für die Oder ist hoch anstehendes Grundwasser. 
Diese Eigenschaften führen dazu, dass die Auenböden hydromorph sind. Diese 
grundwassergeprägten Böden werden als Auen-Gleye bzw. Auen-Nassgleye bezeichnet. 
Am Oderufer befinden sich Uferwälle mit sandreichen Auen-Rohböden. 
 
In Senken außerhalb des Flussbetts förderte der hohe Grundwasserstand häufig die 
Niedermoorbildung, so dass stellenweise sehr mächtige Lagen von Niedermoortorfen 
angetroffen werden können. In der reinen Ausprägung wird der Bodentyp als Auen-
Niedermoor bezeichnet. Häufig werden auch Auen-Anmoorgley oder Auen-
Niedermoorgley (Mischtypen aus organischen und anorganischen Schichten) angetroffen 
(WEIGMANN & SCHUMANN 1999). 
 
Typisch für die Böden der Talaue ist die Vergesellschaftung von Gleyen und 
Niedermooren sowie zahlreicher Übergangsformen. Gleyböden sind generell 
gekennzeichnet durch hoch anstehendes Grundwasser und geringe Schwankungen des 
Grundwasserspiegels. Neben dem Auengley hat sich reliefabhängig ein kleinflächiges 
Mosaik aus Nassgley, Anmoorgley und Moorgley entwickelt. Nach Norden nimmt der 
Anteil der Niedermoorböden zu.  
 
In der Niederung wechseln die Bodenarten entsprechend der geologischen Entstehung 
durch Sedimentation in der horizontalen Schichtung häufig. 
 
Böden der Talsandterrassen 
Die am häufigsten vorgefundenen Bodentypen auf den Talsandterrassen sind Braunerden 
und Rostbraunerden. Diese beiden Bodentypen sind in der Regel grundwasserfern. Mit 
zunehmendem Grundwassereinfluss ist dagegen im Übergangsbereich zu den Böden der 
Talaue zu rechnen.  
 
Eine Übersicht zu den Bodenarten im Nationalpark zeigt die nachfolgende Textkarte 
(siehe auch Kartenbox 1). 
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2.3 Wasserhaushalt  

 
Oberflächengewässer  
Die hydrologischen Verhältnisse werden im Wesentlichen von der Wasserführung der 
Oder bestimmt. Die Oder entspringt in den Ostsudeten östlich von Olmütz in der 
Tschechischen Republik und besitzt insgesamt eine Einzugsgebietsfläche von ca. 
119.000 km2. Pro Jahr kommen ca. 18,5 Mrd. m3 Wasser zum Abfluss in die Ostsee. Der 
mittlere Abfluss der Oder für die Periode 1920 – 2008 beträgt am Pegel Hohensaaten-
Finow 518 m³/s. Der niedrigste jemals gemessene Abfluss war 111 m3/s am 11.09.1921, 
der höchste gemessene Abfluss betrug 2.610 m3/s am 31.07.1997. Der in den Jahren 
1999 bis 2009 höchste gemessene Abfluss betrug 1.660 m³/s (10.4.2006). 
  
Das Abflussregime der Oder besitzt im Jahresverlauf ein spätwinterliches / frühjährliches 
Maximum. Es liegt in der Periode 1921 – 1997 in den Monaten März / April und ist mit 
einem mittleren monatlichen Abfluss für diese Periode von 750 m3/s (Pegel Hohensaaten-
Finow) sehr gut ausgeprägt. Zwischen 1999 und 2009 lag der mittlere Abfluss im April bei 
800 m³/s. Dieses Abflussmaximum führt regelmäßig zu Hochwasserereignissen. Eine 
zweite jährliche Abflussspitze kann durch sommerliche Hochwässer entstehen. Oftmals 
im Zusammenhang mit so genannten V b-Wetterlagen mit starken Niederschlägen im 
Einzugsgebiet kommt es zu sommerlichen Abflussspitzen. Im Jahr 1997 wurde so ein 
Spitzenabfluss von 2.610 m3/s am 31.07. gemessen, in 2010 von 2.250 m3/s am 01.06. 
(Pegel Hohensaaten-Finow) (vgl. Kapitel 4.6 Wasserwirtschaft). 
 
Das Gebiet der unteren Oder selbst ist dagegen ausgesprochen niederschlagsarm. Das 
betrifft das Oderbruch sowie das gesamte Untere Odertal. Die Jahressumme des 
Niederschlags beträgt hier nur 480 – 550 mm.  
 
Aufgrund des nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstiegs ist die Höhendifferenz der unteren 
Oderniederung zum Meeresspiegelniveau der Ostsee gering. Es entwickelte sich ein reich 
verästeltes Gewässernetz, das abflussarm und von Auflandungsvorgängen 
gekennzeichnet war. Der mittlere Abfluss ist mit 521 m³/sec (Jahresreihe 1921/97 ohne 
1945 am Pegel Hohenstaaten-Finow) im Vergleich zu anderen Flüssen relativ gering. Im 
Bereich des Unteren Odertals besitzt die Oder ein extrem geringes Gefälle, während 
zwischen Ostrava und der Warthemündung ein durchschnittliches Gefälle von 27 cm/km 
herrscht, verringert es sich auf nur 5 cm/km von unterhalb Schwedt bis zur Mündung in 
das Stettiner Haff. Dadurch sowie durch Windrückstau aus dem Stettiner Haff können im 
Bereich der Unteren Oder lang andauernde Hochwasser mit weiträumiger Überflutung 
auftreten (DOHLE, WEIGMANN & SCHRÖDER 1999). 
 
Bis etwa Mitte des 18. Jahrhunderts war das Untere Odertal eine natürliche 
Flussauenlandschaft mit dem Oderstrom selbst sowie verschiedenen Altarmen und 
Altwässern als Stillgewässer, die nur noch periodisch oder episodisch bei Hochwasser-
ereignissen überflutet wurden.  
 
Danach erfolgten zahlreiche Regulierungs- und Baumaßnahmen mit dem Ziel, 
Hochwasser einzudämmen, eine intensivere Landwirtschaft zu ermöglichen und die 
Bedingungen für die Schifffahrt zu verbessern. Einen Höhepunkt erreichten die 
Maßnahmen zur Umgestaltung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse in den Jahren 
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1907-1932. In diesem Zeitraum entstanden im Gebiet des Unteren Odertals der heutige 
Verlauf der Oder und Westoder sowie die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße 
(HoFriWa) und die Schwedter Querfahrt mit den dazugehörigen Innen- und Außenpoldern 
und einer Vielzahl von Einlass- und Auslaufbauwerken zur gesteuerten Flutung und 
Leerung bei Hochwasser.  
 
Die Polder des Stromzwischenlandes, die sich heute auf deutschem Staatsgebiet 
befinden sind der Lunow-Stolper Polder, der Polder A/B (Criewen / Schwedt) sowie der 
Polder 10 (Fiddichow). Die größeren Randpolder, die zwischen den Hauptwasserarmen 
und den Talhängen liegen, sind die Polder 5/6 und Polder 8 (Staffelde). Der Lunow-
Stolper Polder sowie der Polder 5/6 sind als Trockenpolder ausgelegt und von Flutungen 
ausgenommen. Die Nasspolder Polder A/B und Polder 10 werden in den Wintermonaten 
generell zwischen 15.11. und 15.04 jeden Jahres geöffnet und dienen der Vergrößerung 
des Abflussquerschnitts der Oder. Übersteigen Hochwässer außerhalb dieser generellen 
Öffnungszeiten einen Durchfluss von 1.600 m³/s bzw. einen Wasserstand von 5,80 m am 
Pegel Hohensaaten, so werden die beiden Nasspolder auch außerhalb der generellen 
Öffnungsperiode geflutet. Am Polder 8 wurden die Deiche an drei Stellen auf einer 
Gesamtlänge von 160 m im Jahre 2008 zurückgebaut, so dass die Polderflächen wieder 
an das natürliche Wasserregime der Oder angebunden sind. Entsprechend der 
Machbarkeitsstudie (WASY 2006) erfolgt eine Polderflutung bei Wasserständen, die 
zwischen Mittelwasser und mittlerem Hochwasser liegen.  
 
Die Mehrzahl der ehemaligen Altarme und Altwässer der historischen Flussniederung liegt 
nun innerhalb der Polder, nur wenige in den Deichvorländern von Oder, Westoder oder 
HoFriWa. Damit sind nur die Altarme und Altwässer der Deichvorländer noch echte 
„Altarme“ bzw. „Altwässer“. Für die Stillgewässer der Nasspolder besteht mindestens 
während der winterlichen Öffnung eine Anbindung an die Oder, die Stillgewässer der 
Trockenpolder sind „Totarme“ da sie nicht mehr mit der Oder verbunden sind. Viele 
Stillgewässer der Polder sind durch Grabensysteme miteinander verbunden, die so der 
flächigen Entwässerung der Polder im Zusammenhang mit Schöpfwerken dienen. 
 
Von den Moränenhochflächen entwässern zwischen Stolzenhagen und Criewen mehrere 
Bachläufe, die den Rand der Grundmoräne teilweise tief zertalt haben. Bei Erreichen des 
Talniveaus verlaufen die Bäche bis zur Mündung in die Hohensaaten-Friedrichsthaler-
Wasserstraße häufig in stark vermoorten Bachauen bzw. der historischen Oderaue (IUS 
1998). Bei Gartz mündet der Salveybach in die Westoder, bei Schwedt die Welse in die 
HoFriWa. 
 
Grundwasser 
Typisch für die Oder ist die vergleichsweise geringe Grundwasserdynamik. Das 
Grundwasser steht auch bei normalen Wasserständen hoch an und schwankt nicht sehr 
stark. Die Grundwasserflurabstände betragen innerhalb der Polderflächen außerhalb der 
Flutungsperioden zwischen 0,5 und > 2 m, im Bereich der Talsandterrassen beträgt der 
Flurabstand 5 – 15 m. Jahreszeitliche Grundwasserstandsschwankungen werden im 
wesentlichen durch die Winterhochwässer der Oder geprägt. Die Schwankungsbreite der 
Grundwasserflurabstände von 1,5 m in den Poldern ist auf Reliefunterschiede, den 
Schöpfwerkbetrieb sowie auf Substratunterschiede zurückzuführen (IUS 1998).  
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Die Grundwassergüte wird maßgeblich durch die Speisung des Grundwassers aus 
Uferfiltrat und aus Oberflächenwasser der Oder während der Polderflutung von November 
bis April jeden Jahres bestimmt. Damit verbunden ist ein permanenter Austausch von 
Oberflächenwasser und Grundwasser (obere Schichten), was zu einer weitgehenden 
Angleichung der Wassergüte führt. 
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2.4 Klima 

 
Klimatisch ist das Gebiet als Übergangsgebiet zum gemäßigt kontinentalen Klima des 
östlichen Mitteleuropas zu charakterisieren. Mit der von Westen nach Osten 
abnehmenden Maritimität und der zunehmenden Kontinentalität des Klimas in 
Mitteleuropa liegt das östliche Brandenburg im Übergangsbereich der beiden Hauptklima-
zonen Europas.  
 
Der kontinentale Einfluss macht sich in der nach Südosten zunehmenden Differenz 
zwischen den mittleren Januar- und Julitemperaturen bemerkbar. Die mittleren 
Monatstemperaturen liegen im Juli bei 20 °C, während sie im Januar um den Gefrierpunkt 
liegen. Die Jahresschwankung der mittleren Lufttemperaturen liegt somit bei über 19 °C. 
Die Dauer der Vegetationsperiode (Tagesmittel > 5 °C) beträgt im Mittel 218 Tage. 
Charakteristisch für das untere Odertal ist eine starke nächtliche Abkühlung und damit 
eine außergewöhnliche Häufigkeit von Frühjahrs- und Herbstfrösten. Außerdem treten 
Vereisungsperioden aufgrund kalter Festlandluft häufiger auf und dauern zudem länger an 
als bei westlicher gelegenen Flüssen. In der Jahresreihe 1900/01 bis 1990/1991 konnten 
durchschnittlich 44 Tage pro Jahr mit Eiserscheinungen beobachtet werden, davon 30 
Tage pro Jahr mit Eisstand (DITTBERNER, KÖHLER 1998). Im Winter 2009/2010 erfolgte 
eine Sperrung der Oder augrund von Eis vom 21.12.2009 bis zum 25.03.2010 (WSA 
EBERSWALDE 2010).  
 
Seit ca. 1970 ist eine Abnahme der Vereisungsdauer feststellbar (UNIVERSITÄT 

PADERBORN 2001). Die Ursachen können in der zunehmenden Einleitung erwärmten und 
verunreinigten Wassers, verstärkter Eisbekämpfung mit Eisbrechern und klimatischen 
Veränderungen gesehen werden. 
 
Das Untere Odertal gehört mit 480 bis 550 mm Niederschlag pro Jahr zu den 
niederschlagsärmsten Landschaften Deutschlands. Die Regenmenge nimmt dabei von 
Nord nach Süd ab. Der niederschlagsärmste Monat ist mit 25 mm der Februar, während 
der Juni mit über 60 mm die höchsten Niederschläge aufweist.  
 
Die relative Luftfeuchtigkeit ist dagegen mit durchschnittlich 75 % verhältnismäßig hoch. 
Begründung hierfür sind die zahlreichen Wasserflächen im Gebiet der unteren Oder. Im 
Herbst und Winter kommt es im Zusammenhang mit der täglichen Temperatur-
schwankung zu einer verstärkten Ausbildung von Nebeln. So können bis zu 100 
Nebeltage pro Jahr auftreten, womit das Gebiet zu den nebelreichsten Teilen des 
norddeutschen Flachlandes zählt.  
 
Die Durchschnittswerte ausgewählter Klimaparameter auf der Grundlage der 
Aufzeichnungen der Klimastation Wildbahn in den Jahren 2005 – 2009 zeigt die Tab. 5. 
Die Abb. 4 gibt die monatlichen Durchschnittswerte der Temperatur und die monatlichen 
Niederschlagssummen für den gleichen Zeitraum wieder.  
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Tab. 5:  Durchschnittswerte ausgewählter Klimaparameter in den Jahren 2005 – 2009  
(Quelle: Nationalpark Unteres Odertal 2010) 

Klimaparameter Wert 

Min. Temperatur  -5,5 °C 

Max. Temperatur  23,6 °C 

Durchschnittstemperatur Januar 0,2 °C 

Durchschnittstemperatur Juli 20,0 °C 

Jahresdurchschnittstemperatur 9,4 °C 

durchschnittlicher Jahresniederschlag  513,5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4:   Monatliche Niederschlagssummen und Temperaturmittelwerte 2005 bis 2009 

Klimastation Wildbahn  
(Quelle: Nationalpark Unteres Odertal 2010) 

 
 

Temperatur und Niederschläge 2005-2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Ja
n

Fe
b

A
pr

il
A

pr
M

a
i

J
un Ju

l
A

u
g

S
e

pt
O

kt
N

o
v

D
e

z
J

an
F

eb
A

pr
il

A
p

r
M

a
i

J
un Ju

l
A

ug
S

e
pt

O
k

t
N

o
v

D
e

z
J

an
F

eb
A

p
ril

A
p

r
M

ai
Ju

n
Ju

l
A

ug
S

e
pt

O
k

t
N

o
v

D
e

z
J

an
F

eb
A

pr
il

A
pr

M
ai

Ju
n

Ju
l

A
ug

S
e

pt
O

k
t

N
o

v
D

e
z

Ja
n

Fe
b

A
pr

il
A

pr
M

a
i

J
un Ju

l
A

ug
S

e
p

t
O

kt
N

o
v

D
ez

2005 2006 2007 2008 2009

Niederschlag [mm]

-10

0

10

20

30

40

50

60
Temperatur [°C]

mm °C



Nationalpark Unteres Odertal – Nationalparkplan vom 19.08.2014 

Band 2 – Kapitel C 2.5  75 

2.5 Landschaftsbild  

 
Die landschaftliche Gliederung des Nationalparks umfasst die Talniederung des Odertals, 
die begleitenden Talsandterrassen sowie die steil ansteigenden Hochflächen der Grund-
moräne.  
 
Flussauenlandschaft 
Der Nationalpark Unteres Odertal ist der einzige Auen – Nationalpark Deutschlands. Die 
Flussauenlandschaft im Unteren Odertal ist geprägt von Feuchtwiesen, Röhrichten, 
Altwassern, Auwaldresten und vereinzelten Trockenrasen. Im Unterschied zu anderen 
mitteleuropäischen Flüssen gibt es an der Oder noch großflächig regelmäßige 
Überflutungen. Die Oderniederung zählt deshalb heute zu den natürlichsten Auen-
landschaften Deutschlands.  
 
Überformt wurde die Aue durch umfangreiche Meliorationsmaßnahmen seit Mitte des 
19. Jahrhunderts. Ausdruck hiervon ist die Kanalisierung der Oder, der Ausbau der 
Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße sowie die Polderung der gesamten 
Niederung mit einem System von Deichen und Wehren. Das natürliche 
Überflutungsgeschehen wurde damit durch ein gesteuertes System mit vorgegebenen 
Flutungs- und Trockenzeiten abgelöst. Teilbereiche wurden vollständig ausgedeicht und 
damit dem natürlichen Überflutungsgeschehen vollständig entzogen.  
 
Die Auenlandschaft zeigt im Jahresverlauf sehr unterschiedliche Gesichter. Das 
Sommerbild ist durch weiträumiges Grünland, durchzogen von Gräben und Altarmen, 
bestimmt. Mit Öffnung der Poldertore im November und bei entsprechenden 
Oderwasserständen wandelt sich die Aue im Winter zu einer riesigen Wasser- bzw. 
Eislandschaft. Ein drittes Bild zeigt sich bei Sommerhochwasser: Eine von belaubten 
Gehölzen gegliederte Wasserlandschaft.  
 
Der jahreszeitliche Wechsel des Erscheinungsbildes folgt weitgehend der natürlichen 
Auendynamik. Noch wenig ausgeprägt ist dagegen der Wildnischarakter des 
Nationalparks. Natur bleibt bislang nur auf den Flächen der Schutzzone Ia sich selbst 
überlassen. In weiten Teilen dominiert noch die landwirtschaftliche Nutzung. Die Aufgabe 
der Nutzung auf etwas mehr als 50 % der Nationalparkfläche wird mittel- bis langfristig zu 
einer Zunahme der Gehölzentwicklung und einer stärkeren Strukturierung der Aue führen. 
Der weiträumige Charakter der offenen Aue wird sich partiell schließen, wodurch 
bestehende Blickbeziehungen über den Fluss verloren gehen können. 
 
Sandterrassen und Odertalhänge  
Die Sandterrassen und Odertalhänge rahmen den Flusslauf. Die meist steil ansteigenden 
Hänge sind teilweise bewaldet, teilweise auch durch Trockenrasen unterschiedlicher 
Ausprägung bestimmt. Neben naturnahen Eichenmischwäldern der trockenwarmen 
Standorte, Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern bestimmen teilweise auch forstlich 
geprägte Kiefernwälder das Bild. Darüber hinaus bereichern basiphile Sandtrockenrasen 
unterschiedlicher Ausprägung das Bild der Oderhänge.  
 
Die offene Landschaft der Trockenrasen mit ihren weiten Aus- und Einblicken in das 
Odertal droht durch die Aufgabe der traditionellen Schafbeweidung verloren zu gehen. 
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Zunehmend bestimmen Gehölze das Bild, die offenen Flächen verschwinden ebenso wie 
die Schafe aus der Landschaft.  
 
Technikkulisse  
Der Nationalpark ist gerahmt von technisch-industriellen Großstrukturen, die in starkem 
Kontrast zur Natur und zur geplanten Wildnis im Nationalpark stehen. Hierzu zählen am 
westlichen Oderufer die Industrieanlagen der PCK Schwedt GmbH und die Papierfabriken 
ebenso wie das Kraftwerk Greifenhagen am östlichen Ufer. Die Komplexe besitzen eine 
große Fernwirkung und kontrastieren mit der Natur des Nationalparks.  
 
Als zusätzliches technisches Landschaftselement sind in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Windkraftanlagen auf den Hochflächen der Nationalparkregion entstanden. Sie 
bilden in weiten Teilen die rahmende Kulisse und sind weithin sichtbar. Die 
landschaftsbildprägenden Veränderungen werden insbesondere von den östlichen 
Oderhängen aus sichtbar. Auf den westlichen Hochflächen dominieren technische 
Strukturen. Der Blick von West nach Ost ist, abgesehen vom Kraftwerk Greifenhagen, 
noch weitgehend unverstellt durch eine natürliche Hangkante geprägt.  
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